
1141 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen desN ationalratesXIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1084 der' Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Allge
meine Sozialversicherungsgesetz geändert 
wird (33. Novelle zum Allgemeinen Sozial-

versicherungsgesetz ) 

Durch td~e ,gegenständliche R,egierungSiVoI'!lage 
soll ,eine Neuregelung betrdfe11ld die hegünstig,~e 
Weiter- runId SelJbsnv,erSlicherung in der Pensions
versicherung ~ür Zeiten ,der Kindererziehung 
sQlWle der nachträgliche Eink,aUif von derartigen, 
in der Verg.angenlleit liegenden Zeiten geschaffen 
werden>. DaMer bina'lliS sieht ,die Regierungs
vorlage folgende Verbesserungell: yor: 

- Außertourlich,e Erhöhung der R,ichtsätze 
tmir ,die AusgJeich~ulaJge: tZusäwlich zu der 
mit dem Anpa'ssungsfaktorf:ür 1979 
(6,5 Y. H.) vorzunehmenden Erhöhung 
soLl der Richtsatz IfIür, Ehegatten um 22 S 
und lfiür lAcHeinstehende um '15 S (tfür Warsen 
Ill'm 6' S hz'W. ,um 8 S) erhöht ,werden. 

- Schaffung .eines vOIl!len Versicher:un:gsschut
zes flÜr idie in Ider Entwickilungshitfe täti
gen Personen. 

- Erweiterung Ider üste der rsemtskrankhei
ten u.a. um die ,sogenannte W.eißfinger-
krankheit. . 

- Einführung eines KindeflZuschru:s&es auch rur 
EnkeLkinder. 

-Schaffung eines UniaMschiU1:2'!eS heieiner 
iLelbensrettung in gr,enznooen Gelbiellen im 
Ausland. 

- Sonderregelung flÜr umg,eschulte rser.gleute 
hinsichtlich der AluifirechteI'haltung ihrer 
LeistungSIZurlehödgkeit . zur kna.ppschalft
lichen Pensionsversicherung. 

- NeUibemessung des monatlichen über
gangsgeildJes ~n ,der UntfaHversicherung; Ein
.führung eines :1:3. iJnid il4.Pfleg,egeMes in 
·der Unlf,a;Uversicherung ,der Schü'Ler und 
Studenten,; Gewährung .des FaJmilien- bzw. 

Taggeldes ta:uch ,währe11ld der Dauer von 
mediztinischen Maßnahmen Ider Rehahili~a
tion. 

- Nichtanwendung der Bestimmungen üiber 
ooe Mindestdauer der Ehe für !bestimmte 
:Ansprrüche auf Witwenpension rur Bhen, 
,die in der Zeit vom '1. Jluli 1978 bis 
311. Dezemher '19&1 geschlossen wur,den, 
lWenn der EheschJließung eine Scheidung 
nach § 55 Ahs.3 des Ehegesewes in der 
FassUllJg des neuen Ehescheidungsrechtes 
vorangegangen ist. 

Neben ,diesen VieI1besserungenenthält die Re
gierungSiVorlage Änderungen im Bereich, der Be
ziehtunJgen Ider Träger der ISoz~alversicherung zu 
den Ärzten und anderen Vel'tragspa'rtnern. Diese 
Änderungen Ides Sechsten 'teiles des ASVGent
sprechen ,der 2JWi'schen dem Ha.uptverband der 
österreich~chen Sozia1versichterungsträger und der 
öster:r,eich'ischen tA'l~ztekammer ,im November 
,1978 ,aihgeschlossen:en Vereinlbarungen. Weiters 
enthä:lt die Regierungsvorlage Maßnahmen, um 
die unterschiedliche Getbarungsentwicktlung hei 
idenein2'!elnen Krankemnersicherungsträgern aus
zugleichen, 'SOWlfe eine ·einjährige Sistierung des 
BundeSbeitra.ges zum Ausgleichsfonds der Kl'an
kenv,ersicherungSlträger. Ferner si11id in der Re~ 
IgierungsvoI11age ÜheI'iWeisungen der Pensrons'Ver
sicherungsa:nstalt der AngesteHten,der Allgemei
nen Unfallversichel"ungsansta:lt und der Kran
kenverSlicherungsträ:g,er 'an iden Ausgleichsfonds 
der tPen&lonsversicherungsträger vorgesehen. 
tSchließlich enthält tdie Regierungsvörhg,e die er
for.derlichen A'llIpassung,en des Gewer:blich,en 
Sozia:1ver.sicherungsgesetzes und .des B:auern
Sozia:1versicherungsgese~es. AußerIdemsieht die 
Regierungsvorlage eine Änderung des Strafvoll
zugsgesetzes, des Kriegsopferversorgungsgesetzes, 
~es OpferifürsoI1gegesettZes urild ,des IGeinrentner
Igesetzes vor . 

Der ,Ausschuß' tür s®laleV:erwaltung hat in 
seiner ISitzung ·amI2. Dezember 1978 die Regie-
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2 1141 der !Beilagen 

rungsvorlage in Verhandlung genommen. Nich 
einer Debatte, an ,der sich die Abgeordneten 
Dr. Wies i n ger, Dr. Sc h w i m m er, Me 1-
te r, Dr: Maliga HUlb inek, Maria M,e t z k e r, 
K·ammlerihof·er, Dr. Harfner, Dallin
g 'e r, Dr. HaI der, Anbon S chI ,a ger .und 
Ausschußobmann P 'a os i sowie der iBundes
minister fQir soZ!iale Verwaltung Dr. W·e,i ß e n
b e r'g beteilrgten, wulide von den Aihgeol'dneten 
Pan 's i, Dr. Sc h w i m me rund Me J t e rein 
AihänJdeNmgsantrag betreffend den Titel des Ge
setzentwurif'esgesne:l1t. Weiter,s WiUnden von den 
AlbgeolJdneten P ich 1 e r, Dr. Sc h w imme r 
.und M 'e!lote r Albänderungsanträge hzw. Zusatz
,anträge betr,effend § 16 Abs.3, § 18 Ah.l und 
Albs. 6, § 31 .Aibs. 3, § 67 Abs. 1, § 77 .Aibs. 2, § 78 
Abs. 3, § 108, §W8,e lAbs. '10, §n2 Abs. 3, § H3 
Abs. 2,§ '176 Albs. 4, § 2,34 Albs. 1 und Albs. 2, 
§ 284 a Albs. il, § 322 a Ahs. 5, 6, 7 und 8, § 335 
Abs. 3,§ 342 Albs. 1, § 346 Albs. 1, § 4'08 Albs. 1, 
§ 421 Abs. 6, § 438 Albs. 1, § 5.00, § 5'06 Ahs. 3 
kSVG, Art. VI Albs. 8 und 12, Art. VII Ahs. 1, 
§ 1:28 'Aibs.l, § 146 Abs. 4, § 2:0.3 Albs. 3, § 209 
Abos. 1, § ,232 Abs. 2, § 238 Ahs. 5 und 6,§ 240 a, 
§ 255 GSVG, § 137 kbs.4, § 143 Abs.2, § 197 

, Albs. 1, § 225 Ahs. 5 und 6, § 230 a 'BISVG, 
Art. XIII Abs.2 und 3, Art. XIV Albs. 1 .und 2, 
§ 811 des Straf.'Votlzugsg,esetzes, Art. XXI (neu) 
Abs. 18 bis 2'0, Am'. XXII (neu) sowie Art. XXIII 
(neu) gesteHt. 

Ferner wur,den von den Abgeordneten Doktor 
Ha u s ,e T, Pie h l'e r IUnd' Me 1 t e r bz,w. 
Pa n's i, Dr. S c,hwi m m,e,r und Me 1 te r Ah-' 
änderungsanträge betreff·enid Art. VI Ahs.8, 
Art. IX Z. 15, Art. X,I Z. 1'6 sOfwie Einfügung 
eines neuen Art. XX unrdentSipl'echender Zitie
iungsänderungen in den nachfolgenden Artikeln 
gestellt. '. 

, fß.ei der kbstimmung wurde 'd~e Regiel'ungs
vi'orhge unter Beliücksichügrung derobel'wähnten 
Aib~nderungsanträge teils einstimmig, teils mit 
Stimmenmehrheit .angenommen. 

Albäßlderungs,anträ@e ,der Ahgeordneten Doktor 
Sch w i m m e r ui:lJdM el t er ttanden nicht die 
Mehrheit des Ausschusses. Eine von den Abge
ordneten Dr. W i ,e '5;i n ger und M e 1 t ,e r eiri:
gebmchtle Entschließung betreffenid Voda.ge eines 
[ß'erichtes des Sozia:lministers (im Einvernehmen 
mit dem iBundesminister .für Gesundheit und 
Umweltschutz) riilber' die im" Rahmen der 
'33. A:SVG-Novelle getrofferien MaßJ)"ahmen zur 
Sicher,steHung einer flächendeckendenärzt1icheri 
B>etreuu,ng Wlurdeahgelehnt. 

. Zu den wichti:gst,en Albänder.urrgen bzw. :Er
gänz'ungen gegenQiher der Roegverungsvorlage 
wirid folgendes bemerkt:, 

Zu § 16 Abs.3 ASVG: 

herlÜcksi<;btigt natungemäß außer der beahsich
tigten meritorischen Andel'ung auch die Termi
nologie ,der aJb 1. Jänner 1979 in Kmft tr,eten
den Gese!lze betr,effend die Sozialversicherung 
der seLbständig Erwerlbstätigen im Gewel'be und 
in der Land- und ·Forstwirtsch,aft (GSVG, BSVG). 
Der Vollständigkeit ha~ber hat der A.u~schuß 
,auch im Ziweiten Satz des §16 Abs. 3 die Elimi
nierung der bisherig,en Gesetz,esihezeichnungen 
GlSKViG und B~KVG v0f,!!ienommen. 

Im Ü!brigen wi!1d darautf hingewiesen, daß die 
ab 11. Jänner 1979 in Kraft tretenden Gesetze 
über die Sozi3JLversicherung der sdb9tändig Er
wenbstätigen im§ 234 'B!SVG :hzw. im § 245 
GSViG anordnen; -daß Üiberall 'dort, wo in ande
,ren Gesetzen ,au.f B,estimmunge~ des B-K:VG 
oder B-PVG bzw. GSKVG O'der GSPVG ver
Wliesen wird, an deren SteHe die entsprech,enden 
:Bestimmungendes HSVGlbzw .. GSVG treten. 
Im Hinblick auf diese gesetzliche Anordnung 
wurde davon a;hgesehen, in ,der 33. Novelle zum 
A'SVe; aU,e in Betrar.nt kommenden Zitierungen 
der, genannten Geset7Ze im ASVG ausdrücklich 
,auf Idie neuen Zitiel'ung,en UffiZlllstdlen. Dies ist 
- gleichsam in Befö1gung dieser g'esetZ'lichen 
Anordnung - nur über,aU don ,~eschehen, yro 
,eine 'Bestimmung des ASVG aus ,anderen Grun
den geändel't wurde und zusätlZlich eine Zitre
rung des GlSKViG, GSPVG, B-KVG bzw. B-,PVG 
,enthäk. -

Zu §§ 18 Abs. 6, 77 Abs.2, 234 Abs. 2 ASVG: 

Die B,eschränkung der hegünstigten W,eiter
hzw. SeLbstversicherung hZiW. der neutralen Mo-' 
nate mit 7'2 Monaten würde zu einer Benachteili
gung der kirilderreichen Familien führen. Der 
Ausschuß war daher der Meinung, ,daß diese 'Be
schränkung ~ntlfa:Uen s011. 

Zu § 31 Abs. 3 Z.l1 ASVG: 

Durch die NeUlfassung der Z. 11 des § J,1 
Albs. 3 ASVIG soU' dem Hauptvel'banddie Mög
lichkeit ,eröffnet werden, im Rahmen der Er
lassung der Richtlinien üher :die ökonomische 
Ver,schreihweise' 'Von Ar'znei- und Heilmitteln 
sowie Hei:~behe'lifen im besonderen Maße auf die 
Beoonfnisse ,der chronisch Kranken (insbesondere 
hinsicht,I.ich der Verschreibbarkeit von Groß
packung,en) Bedacht zu nehmen. 

Zu §§ 67 Abs. 1 und 112 Abs. 3 ASVG: 

Diesbezüglich kam der Ausschuß zur Auf
fassung, rdaß ,diese Materie el'st im Zus1ammen
hang mit dem .J.nkr'afttl'eten der endgültigen 
gesetzlichen Bestiiffimungen iÜher die ü:berlas
sung von Arbeitskräften genegelt werden solL 

Zu § 108 e,Abs.10 ASVG: 

Die in,der .. ,Rc~gierungsvorLige 'vprgesehene Für den 'Ausschuß ·f,ür sOiZiale Verwaltung 
Neuifassungdes§ 16,Abs. 3 ;erster. Satz ASVG wal'en im' wlesendichen :zw,ei üher'legting,en für 
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1.14'1 der Be~1agen 3 

die Knderung di:eser \Bestimmung gegenüber der 
RegierurugSIVorlage maßgebend. EI'Stens bietet die 
"Soziale Sichel1heit" !für Idie Veröflf'entlichung des 
Beimtsgutachtens gegellJÜberden "Amtlichen 
Nachrichten" 'g,ünstig,ere Tarife ,an - vom 
Hauptverhandder öst,err,eichischen Sozialversi
cherungsträger wurde ülberdies zum Ausdruck 
gebr:acht, 'füT diese Veröffendichung keine von 
den ülblichen Tarifen aibweich,ende ~arife Zl,l 

v,erl'eronen - zweitens ist die "Soziale Sicher
iheit" .dem am \Beiratsgutach.ten interes,si,el.'1ten 
Personenkr,eis leichterz,ugängJich .. 

Zu § 176 Abs. 4 ASVG: 

Im Zus.ammeruhang mit der' vom Ausschuß 
!liür s'OiZiaIe Verwaltull;g vorgenommenen Knde
rung des § 176 Abs. 4 ASVG gab der Ausschuß 
seiner Meinung Au~dtuck, daß die Unfallv.ersiche
rungsträger bei der PI1üttung, oib es ~ich 'bei dem 
in Betr,acht konünen1de~ UfllfaH um einen nun
mehr geschützten UrWaH handelt, einen stren
gen Maßstab MLzulegen hahen (überprüfung der 
Sachvel1ha1tsdars~eHung des Ansprumswel1bers 
nur anhand von Unterlagen 2:Juständiger aus-
län.disch·er IBehöl'den). . 

Zu § 252 Abs. 1 ASVG: 

§ 1411 AffiGB in der gelten:den Fas!>ung (BGBL 
Nr. 403/1977) hat !folgenden Wortlaut: 

,,§ 141. Sorweit die Eltern nach ihren Kräften 
zur Leistung des Unterhaltes nicht imstande 
srind, schulden ihn die Großeltern nach den den 
Lehensverhältnissen der Eltern angemessenen Be
dür.fniss'en des Kindes. Im übrigen gilt der § 140 
'sinngemäß; :der Unterhalts anspruch ,eines Enkels 
mindert sich jedoch auch insoweit, .a1s ihm die 
Heranziehung des Stammes eigenen Vermögens 
zumU'obar ist. über:dies hat ein Großelt,ernteil 
nur insoweit Unterhalt zu leisten,alIser dadurch 
bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflich
ten den eigenenang.emessenen Unterhalt nid1t 
gefährdet. " 

Daraus ergibt sich, daß ein Kinderzusc;huß für 
Erukel nur dann gebührt, wenn die EItern nicht 
im:stande sin,d, den Unterhalt d'em Kind zu lei
sten, nicht aber, wenn sie nicht willens sind. 

Zu Art. VI Abs. 8: 

tAnläßlich der ;Behandlung des Art. VI A:bs.8 
sowie der .analogen Regelunglen im Bel1eich der 
Pensionsversichel1ungen Ider 'Se1bställdigen hat der 
AusschlUß übereinstimmend die Ansich,t vertre
ten, daß es sich bei der vorübergehenden Nicht
anwendung 'der Bestimmungen über d,ie Mindest
dauer einer Ehe ifürden Anspruch auf Witw;en
pension (V'gl. § 258 A:bs.2 ASVG) um eine ein
malige Aktion zur Vermeidung von Härte
fäHen h,andeIt und eine zeitliche Erstreckung die
s'er Maßnahme nicht in 'Fuge kommt. 

Im Hinblick auf den in der \Bundesverfassung 
verank,erten Gleich:heitsgrundsatz wUl1den nicht 
nur die Scheidungen nach § 55 Abs .. 3 Ehegesetz, 
sondern aUe Schleidungen gemäß § 55 Eheg,esetz 
in diese RegelungeinJbezogen .. 

iDurchdie vom Aussch'Uß !beschlossene Knde
r:ung ("und der Altersunter;schied der Ehegatten 
nicht mehr ,als ,25 J.ahre !betmgen hat") wird 
klar,gesteHt, :daß ,sich di,e V'or:gesehenen Erleich
terung,en iWr ,den An&pruch auf Witwenpension 
nur auf die Voraussetzung einer bestimmten 
Ehedauer beziehen, daß aber aU!feinen Altel's
unterschied ZlWismen iden Eheg,atten insoweit Be
dachttzunehmen ist, als der Anspruch aufWit
rwenpension jedenfa:Hs ausgeschlossen 'sein .soU, 
wenn der A,ltersunterschied der Bhegatten mehr 
als 25 Jahr;e heträgt. 

Zu Art. IX Z. 15: 

Durch die vom Ausschuß beschlossene Knde
rung ("und 'der Altersunter,schied der Ehegatten 
nicht mehr als 25 Ja:hl'e betragen hat") wird 
klal'gesteHt, daß sich ·die vorgesehenen Er;Ieich
terungen für den Anspruch allifWitwenpension 
nur aUlf die VoraussetlZung ,einer hestimmten 
Ehedauer beIZiehen, daß a1her .3Jufeinen Alters
untersch,ied zw~schen den. EhegJatten insoweit' 
Bedacht . zu nehmen ist, als der Anspruch auf 
Witwet1Jpension j,ederuf1allsausgeschlossen sein soll, 
w,enn der Ahersunterschied der Eheg.atten mehr 
als 25 Jahl'e heträJgt. 

Zu Art. XI Z. 16: 

Durch die vom AusschlUß hesch,}ossene Knd{.. 
rung ("und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 25 Jahre tbetmgen hat") wird 
kLal1gesteHt, daß sichdieV'ol'gesehen:en ErLeich
terungen für den Anspruch auf Witwen pension 
nuraüf die Voraussetzung .einer bestimmten 
Ehedauer heziehen, daß a;ber ·auf einen Alters
unterschied zwischen den Ehegatten insoweit Be
dacht IZiU nehmen ist, als der Anspruch auf Wit
,wenpension j,edenifalls aU'sgescMossen sein soll,. 
wenn ,der Altersunterschied d,er Ehegatten mehr 
als 25 Jahre 'betr:igt. 

Zu Art. XX: 

Durch Art. XX soll die im Art. VI Abs. 8 für 
den Bereich des ASVG vorgesehene pensions
versicher:ung.sremt'liche Regelung bei Eheschlie
ßungen nach einer' Schei'dung gemäß § 55 Ehe
,gesetz analog auch für den Anrwendungshereich 
des P.ellision~gesetzes ,gelten. 

Zu Art. XXIAbs. 18 bis 20: 

Die im Abs. 3 des Art. VIII vorgesehene Nach
zahlung ,für den 'Finanzausgleich. 1977 beträgt 
137,5 Mil!. S. Nach den Weisungen für die 
Rechnungslegung belastet diese Nachzahlung das 
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Geschäftsjahr '1978. B,ei drer AßlWendung des 
Abs. 2 lit. a des Art. VIII für. das Geschäfts
jahr 1978 wird daher durch die Bestimmung 
des Art. XX .Nbs. 18 siche~gestel1t, daß d~e Nach
zahlung für das Geschäftsjahr 1977 hiebei unbe
l'ücksichügt rhle1bt. 

Gemäß § 444 a Abs. 2 ASVG hat· die ;P,en
siollisversicherungsanstalt der Angesteltlten jähr
lich mindestens ,ein Drittel . des im Rechnungs
abschlluß nachgewiesenen GebarungSlÜiberschusses 
der Liquiditätsreserv,e zuzuflÜhr,en. Im Hinlblick 
a:uf die nachträgliche iEl1höhung des Finanzaus
gle~ches durch die 33. Novel1e zum ASVG kam 
der Ausschuß für soziaIe Verwaltung mehrheit
lich zum Ergebnis, die Zuführung an die Liqui
ditätsreserve vorüibergehend zu reduzieren. Im 
Zusammen!hang mit Art. VIII des Sozia1lversiche
rungs-Knderungsgesetzes 1977 werden daher im 
A1"t. XX Albs. '19 die Zufüihrungen an die Liqui
ditätsreserve für die Jahre 1978 his 1980 ent
sprechend reduziert. 

\Fürdie Geschäftsjahre 1978 und 1979 zu
.sammen beträgt der Gebarungsüberschuß der 
PensionsversicherungsanstaIt der Angestellten 

Pichler 

Berichterstatter 

rund 1 650 Mill. S. Ein Drittel hievon wären 
550 MicH. S, ein Viertd hievon 412,5 MilI. S, der 
Unterschied demnach für beide Jahre 137,5 MjilI. S. 
Für das Jahr 1980 ,würde der Unterschied in der 
Zufiihrung an die Liquiditätsreserv,e rund 
55 M1ll. S betragen. Im Hin'blick auf Art. VIII 
Abs. 3 des SVKndG .1977 ,erscheint aus heutiger 
Sicht eine Kndel"'tl11lgder ZurflÜhrunß an die Liqui
ditätsreserIV,e analog den anderen Pensionsver
sicherungstr;igern vertretbar. 

Auf Grund der Knderung des Finanzausglei
ches zwischen der Pensionsversicherungsanstalt 
der AngesteHten und der Pensionsversicherungs
anstalt der ArbeitJer ist auch Art. VIII Albs. 4 
des SVKndG 1977 abzuändern. Dies w1!'d im 
Art. XX Albs. 20 'vorgenommen. 

Ms Ergebnis seiner Beratunß sre'lltder Aus
schuß für soziale Verwailtung sOiffiit den Antrag, 
der Nationalrat wolle dem a ng ,e sc h 'los s e
n enG 'e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung el'teilen. 

Wien, 1978 1.2 12 

Pansi 

Obmann 

). 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XX, mit dem sozialrechtliche Bestimmun
gen geändert werden - Sozialrechts-itnde-

. rungsgesetz 1978 (33. Novelle zum Allge
meinen Sozialversiche.rungsgesetz, 1. Novelle 
zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
1. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungs
gesetz, Änderungen im Bereich der Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherung, 
der Bauem-Pensionsversicherung, der Bau
ern-Krankenversicherung, des StrafvoUzugs
gesetzes, des Kriegsopferversorgungsgesetzes, 
des Opferfürsorgegesetzes, des Kleinrentner-

gesetzes und des Pensionsgesetzes 1965) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

nas AHgemeine Sozialversicherung.sgesetz, 
BOBL Nr. 189/1955, in der Fas'sung der Sundes
gesetze BGBl. Nr. '266/1956, BGBl. Nr. 171/ 
1957, BGBl. Nr. 294/1957,BGB!. Nr. 157/1958, 
BOBL Nr. 293/1958, BGB1. Nr. 65/1959, BGBl. 
Nr. 290/1959, ,BGB!. Nr. 87/1960, ißGBl. 
Nr. 168/1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGB!. 
Nr. 13/1962, BOB<!. Nr. 85/1963, BGBl. 
Nr. 184/1963, BGB!. Nr. 253/1963, BGB!. 
Nr. 320/1963, BOB!. Nr. 301/1964, BGBl. 
Nr. 81/1965, BGB!. Nr. 96/1965, BGBl. 
Nr. 220/1965, BOBl. Nr. 309/1965, BGBl. 
Nr. 168/1966, BGBl. Nr. 67/1967, BGBl. 
Nr. 201/1967,BGBt Nr. 6/1968, ißGB!. Nr. 282/ 
1968,BGB!. Nr. 17/1969, BGßil. Nr. 446/1969, 
BGB!. Nr. 385/1970, BGB!. Nr. 373/1971, BGB!. 
Nr. 473/1971, BOBl. Nr. 162/1972, BGB!. Nr. 31/ 
1973, BGB!. Nr. 23/1974,BGB!. Nr. 775/1974, 
BGB!. Nr. 704/1976, ,BGBl. Nr. 648/1977, BGB!. 
Nr. 280/1978, ,BGB!. Nr. 34211978 und BGBl. 
Nr. 458/1978 wird in seinem Ersten Tei'l geändert 
wie folgt: 

1. a) § 2 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. Kranken-, Umall- und ·Pension'Sversiche
rung der Bauern," 

ob) § 2 Abs.2 Z. 3 hatzu lauten: 

,,3. GeWet1bliche Sdbs.tändigen-Kranken- und 
Pensiorrs'Versich·erung, " 

c)§ 2 Ahs. 2 Z. 4 hat Zu lauten: 

,,4. Krankenversicherung der' Bezieher von 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung." 

d) Lm § 2 Ahs. 2 ha:bendie Z. 13 und 14 zu 
eniJallen. 

I 

2. §"3 Ahs. 21it. e hat zu lauten: 
"el die' gemäß § 4 Abs. 1· Z. 9 Versicherten 

für die Dauer ihrer: Beschäftigung im Aus
!land;" 

Die bisherige lit. e erhält ,die BeZeichnung f, 

3. a) § 4 Albs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. 'Schüler (Schülerinnen), die in Au~bildung 
zum Krankenpflegefachdierrst, zu den gehobenen 
medizinisch-technischen Diensten hzw. zum 
medizinis.ch-technischen Fachdienst im Sinne des 
'B!U1lIdesg~ebZJes iBGB!. N r. 102/196!1 stehen so
wie Hebammenschület1innen an einer' Bundes
hebammenlehranstalt;" 

ob) Im § 4 Abs. 1 ist der ,Punkt am Ende der 
Z. 8 durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
eine Z. 9 mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,9. Personen mit österreichischer Staatsbürger
,schaft, die von einer Entw.icldungshilfeorgani
sation gemäß§ 1 Albs. 2 Ides Entw1icklungshilfe
gesetzes,BGBl. Nr. 474/1974, im Rahmen der 
Entwicklungshilfe als Entwicklungshelfer oder. 
Experte heschäftigt bzw. ausgebildet werden." 

, 4. a) Im § 8 Abs. 1 Z. 1 [it. c ist der Ausdruck 
"des Wehr.gesetzes" durch den Ausdruck "des 
Wehrgesetzes 1978" zu el'setzen. 

b) § 8 A'hs. 1 Z. 3 lit. a hat zu huten: 
"a) aUeselbständi,g Erwerbstätigen, die Mit

glieder ,einer Kammer der ,gewerblichen 
Wirtschaft sind, ferner die Gesellschafter 
einer offenen Handelsgesellschaft, die per
lSönlich haftenden Gesellschafter einer Kom
manditge'Sellscha.ft und die' zu Geschäfts
führern besteHten Gesellschafter ,einer Ge-
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sellschaft mit beschränkter Haftung, 'sofern 
diese Gesellschaften Mitglieder einer Kam
mer der gewel1blichen Wirtschaft sind;" 

c) § 8 .Nbs. 1 Z. 3 'lit. b hat zu ,entfallen. 

d) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 ist Olm Schluß der Et. c 
der Strichpunkt durch einen Beistrich zu ernetzenj 
folgender Ausdmck ist anzUlfügen: 

"Jerner Personen, die ,in ,einer Einrichtung unter
gebracht sind, die der medizinischen Rehabitlita
ti on oder Gesundheitsvorsorge dient;" 

e) Der Punkt am Ende des § 8 AJbs. 2 lit. d 
ist durch einen Strichpunkt zu ersetzenj als Et. e 
ist anzufügen: 

"e) auf Personen, die auf Grund der im Abos. 1 
Z. 3 Et. a genannten Tätigkeit Ibereits ge
mäß ,§ 4 Abs. 1 Z. 1 der VoHversicherung 
unterliegen. " 

f) Im § 8 .1\:bs. 3 erster Satz ist der Alusdruck 
,,§ 305" durch den Ausdruck ,,307 b"zu ersetzen. 

g) § 8 Ahs. 4 und 5 haben zu entlallen. 

,,6. wenn die gemäß § 4 Ahs. 1 Z. 8 pflicht
versicherten Personen vor der im Rahmen 
her,uflicher Maßnahmen der Rehahilitation nach 
den §§ 19'8 oder 303 -gewährten heruflichen Aus

'bildung auf Grund eines Beschäfügungsverhält
nis'ses gemäß Z. 1 his 4 derPensionsversicherung 
der AngesteHten zugehört h;vben." 

8. Im § 15 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck ,,(§ 2 
des Berggesetzes)" durch den Ausdruck ,,(§ 3 des 
Berggesetzes 1975)" zu ersetzen. 

9. a) § 16 Abs. 3 hat zu J,auten: 

,,(3) Die Selhstversicherung schließt bei Per
,sonen, die nach dies·em oder einem anderen Bun
desgesetz - auß,er dem Gewerblichen Sozial
versicherungsgeset~ oder dem Bauern-Soz,ialver
sicherung.sgesetz ,kranken versichert waren 
oder fü,r die eine Anspruchsberechtigung in der 
Krankenver.sicherung bestand, zeitlich unmittel
bar an das Ende der v.orangegangenen Versiche
rung bzw. Anspruchsberechtig·ung an, wenn der 
Antrag a,uf Selbstversicherung ,innerhalb, von 
sechs Wochen nach dem Ende der Versicherung 

h) § 8 A'hs. 6 hat zu lauten: bzw. Anspruchsberechtigung gesteIlt wird. In 
,,(6) Schüler an beruf5ibiJidenden Schulen sind aUen ülbrilgen FäHen beginnt'die Se'hbstversiche

nur dann nach Abs. 1 Z. 3 111t. h pflichtversichert, rung mit derp. auf die Antragstellung fölogenden 
wenn .sie nicht bereits <liuf Grund eines Lehr- Tag, bei :Personen, die aus der Pflichtversicherung 
oder Ausbildungsvethältnisses (§ 4 Ahs. 1 Z. 2 in der GewerbEchen Selbständigen-Krank,enver
oder 4) bzw. gemäß .Albs. 1 Z. 3 lit. c oder gemäß sicherung odet: in der Bauer.n-Krankenversiche
§ 4 Abs. 1 Z. 8 pflichtversichert sind." __ rungausgeschieden 'sind, jedoch frÜlhestens mit 

5. a) § 10 Albs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Pflichtversicherung der Dienstn~hmer, 
ferner der gemäß § 4 Abs. 1 Z. 9 pfl,ichtver
simerten, der gemäß § 4 .1\:bs. 1 Z. 3 pflichwer
sicherte~, nicht als Dienstnehmer beschäftigten 
Personen, der ,in einem Lehr- oder Aus:bildungs
ver\hältnis stehenden Personen, der Personen, 
denen eine Leistung der beruflichen Ausbildung 
gewährt wird, sowie der Heimal1beiter und der 
diesen gleichgestellten Personen beginnt unab
hängig von der Erstattung einer Anmeldung 
mit dem Tag des Beginnes der Beschäftigung 
bzw.des Lehr- oder Ausbildungs,verhältni'sses." 

b) Im § ,10 Albs. 2.is:t der Ausdruck ,,(§ 8 Albs. 1 
Z. 3 lit. a und b)" durch den Ausdruck ,,(§ 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. a)" zu ersetzen. . 

6. Im § 12 Acbs. 6 ist der Ausdruck "des Wehr
gesetzes" durch den Ausdruck "des Wehrgesetzes 
1978" lund der Ausdruck ,,§ 8 Albs. 1 Z. 3 1it. a 
und b" durch den Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. a" zu ersetzen. 

7~ a) § 14 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. wenn ,sie gemäß § 4 Abs. 1 Z. 9 als Ent
wicklungshe'1fer .oder Experten versichert sindj" 
Die bisherige Z. 4 erhält die Bezeichnung Z. 5. 

h) Lm §14 Albs. list der Punkt a.m Ende der 
Z. 5 durch einen SÜ'ichpunktzu ersetzen und 
eine Z. 6 mit folgendem Wortlaut änzufügen: 

dem ,AiblaUlf von 60 Kalendermonaten nach dem 
Ausscheiden aus dieser Pflichtversicherung." 

b) § 16 Abs. 6 2Jweiter Satz hat zu lauten: 

"In den Fällen der Z. 1 und 2 endet die Selbst
versicher,ung ,frühestens mit dem Ablauf von 
sechs 'aufeinanderfolgenden Kalendermonaten 
nach dem Beginn der Selbstversicherung, wobei 
ein neuerlicher Antrag auf Selbstvenicherung 
erst nach Ablauf von' weiteren sechs M.onaten 
.gestel.!t werden kann." 

c)'Im § 16 .1\:bs. 6 dritter Satz ist der Ausdruck 
,,§ 46 des Bauern-Krankenv,ersicherungsgesetzes" 
durch den Ausdruck ,,§ 78 des Bauern~Sozial
versicherungs gesetzes" und der Ausdruck ,,§ 36 
des Gewerblichim Se1bständigen-Krankenver
sicherungsgesetzes" durch den Ausdruck ,,§ 83 des 
Gewerblichen So2Jialversicherungs,gesetzes" zu ,er-
setzen. 

10. Im § 17 Abs. 4 !it. d ist der Ausdruck "des 
Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955," durch den 
Ausdruck "des Wehrgesetzes 1978," zu ersetzen. 

11. Nach § '17 ist ein § 18 m]t fol/ßendem Wort
laut einZiufüg.en: 

"Selbstversicherung in der Pensionsversicherung 
für Zeiten der Kindererziehung (-pflege) 

§ 18. (1) Die im Abs.2 .genannten Personen, 
die sich der Pflege und Erziehung eines im ge-
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meinsamen Haushalt lebenden Kindes widmen 
und deren Arbeitskraft aus diesem Grund über
wiegend beansprucht wir,d, können sich, solange 
sie während .dies'es Z'e.itraumes ihren Wdhnsitz im 
Iniand hILben, Ilängstens jedoch bis zur VoU
endung des 3. LebensjaIhres des Kindes, in der 
Pensionsv,ersicherung selbstversichern, soweit sie 
nicht zur Weiterversicherung in der Pens.ions
versicherung berechtigt sind. Der g,emeinsame 
Haushalt besteht weiter, wenn sich das Kind 
nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb 
der Hausgemeinschaft au~hält. Die Se1bstversiche
rung ist für eine Zeit ausgeschlossen, 

a) wä.hrend der eine Pflichtversicherung oder 
Weiterversicherung in einer gesetzlichen 
P,ensiolJJ~V1ersicherlung oder 

b) ein bescheidmäßig z,uerkann~er Anspruch 
auf eine laufende Leistung. aus einereige
nen gesetz,Echen Pensionsversicherung be
steht oder 

c) die gemäß § 227 Z. 4 für die betreffende 
Per:son als Ersatzzeit gilt. 

(2) Zur Selbstversicherung im Sinne des Abs. 1 
sind nacheinander berechti.gt: " 

1. die leibliche Mutter, 
2. die Wahlmutter, 
3. die Stiefmutter. 

Eine Selbstversicherung 'im Sinne des Arbs. 1 für 
ein und dasseLbe Kind kann jeweils nur für eine 
Persqn bestehen. 

(3) Die Sel'bstvensicherung ist in dem Zweig 
der Pensionsvers,icherung nach diesem Bundes
gesetz zu'lä.ssig, ·in dem die Versicherungsberech
ügte zuletz,t Versicherungszeiten erworben hat. 
Werden keine 'Vel'sicherungszeiten inder Pen
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz nach
gewiesen oder richtet sich deren Zuordnung nach 
der ersten nachfolgenden Versicherungszeit, so 
ist die Se1bstver.sicher,ungin der Pensionsversiche
rung der Angestellten zulässig. 

(4) Da,s Recht auf-Selbstversicherung ist jeweils 
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des 
Kindes geltend z,u machen. 

(5) Die Se1bstversicherung beginnt mit dem 
Zeitpunkt, den die Versicherte wählt, frühestens 
mit dem Monatsersten, der auf die Ent!bindung 
folgt, spätestens jedoch mit dem MonatJsersten, 
de,r auf die AntragsteJ.lung folgt. 

(6) Die Selbstversicherung endet mit dem 
Ende des Kalendermonates, 

a) in dem die Voraussetzungen weggefallen 
sind; 

ob) in dem die Versicherte ihren Austritt er
klärt hat. 

(7) Das Ende der Se1bstversicherung steht hin
sichtlich der Berechtigung zur Weiterversicher,ung 
in der ,Pensionsversicherung dem Ausscheiden 
aus derPflichtversicherung im Sinne des § 17 
A:hs. 1 11ü. a gleich." 

12. § 19 A:bs. 1 erster Satzhat zu lauten: 

"In der Unfa'11V1ersich,el'Ullg köl1il1:en 'der Selbst
versicherung !hinsichtlich der nachstehend ange
fülhrten Täti,gkeiten beitreten, soweit es sich 
nicht um im § 11 des :Bauern-Sozialversicherungs
geset:ves genannte P'ensonen handek:" 

13.'§ 19 a A:bs. 6 hatz,u lauten: 

,,(6) Bezügl,ich der Gewährung von Leistungen 
sowohl nach diesem ,Bundesgesetz als auch nach 
dem Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957, hat 
die Selbstversicherung nach A:bs. 1 die gleichen 
Rechtswirk,ungen wie eine Pflichtversicherung in 
der Kranken- und in der Pensionsver:sicherung. 
Dies gilt auch' in Ansehung der Berechti,gung 
z,ur Weitervel'sicherung in der tPensionsversiche-
rung." . , 

14. Im § 20 Abs. 3 erster Satz ist der Aus
druck "pflicht- .oder weitervers'ichert sind," 
durch . den. Ausdruck "pflicht-, weiter- oder 
selbstvensiche·rt sin d," zu ersetzen. 

15. Im § 24 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdr,uck ,,(§ 7 
des B3JUern-Krankenv:er,s.icherung~g6setzes)" durch 
den Ausdruck ,,(§ 13 des Bauern-Sozialversichec 

rungsgesetzes)" zu ersetzen. 

16. a)Im § 28 Z. 2 ist der A,usdruck ,,(§ 7 des 
Bauern-Krankenvel'sicherungsgesetzes)" durch 
den Ausdruck,,(§ 13 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes)" zu ersetzen. 

b) Im §28 i. 2 lit. a ist der A'usdruck "die 
gemäß § 8 A:bs. 1 Z. 3 lit. b in der Unfalive,r
sicherung teilvenicherten" durch den Ausdruck 
"die gemäß § 3 des ,Bauern-Sozial versicherungs
.gesetzes in der Unfallversichemng pflichtv.er
sicherten" zu ersetzen. 

c) 1m § 28 Z. 2 lit . .f ist der Ausdru~ ,,§ 3 
A:hs. 1 Z. 1 des Ba,uern-Pensionsv,er:sicherungs
gesetzes" durch den. Ausdruck ,,§ 5 Abs. 3 Z. 1 
des Sauern-lSoziallv,e1"sich:erungsgeS)etzes" . und 
der Ausdruck "Gewerhltichen Selbständigen-Pen
sionsversicherung.sgesetz" durch den Ausdruck 
"Gewerblichen ·Sozialversicherungsgesetz". zu 
ersetzen. 

dY Im § 2,8 Z. 2 lit. g ist der Ausdruck ,,§ 19" 
durch den Ausdruck ,,§ 11 des Bauern-Sozial
versicherungsgesetzes" ~u ersetzen. 

e) Im § 28 Z. 2 i'st der Punkt am Ende der 
lit. h durch einen Beistrich zu ersetzen; aLs li t. ,i 
ist anzufügen: 

"i) die gemäß §. 8 Albs. 1 Z. 3 lit. c in der 
Unfallversicherung tei>lversicherten Perso
nen, die in einer Einrichtung untergebracht 
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sind, die der medizinischen RehabiEtation 
. oder Gesundheitsvorsorge dient, sofern die 
50zialvenicheJ1ungsansta,{t der Bauern für 
s,ie gemäß lit. abis c dieses Bundesgesetzes 
bzw. gemäß § 13 des Bauern~Sozialver
sicherungsgesetzeszur Durchführung der 
Unfall- bzw. ,Pensionsversicherung sachlich 
zuständig ist." 

17. a) § 30 .A!bs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets
krankenkassen richtet :sich für die ,im §.3 Abs. 2 
lit. a, c und d genannten 'Personen nach dem 
Sitz des Unternehmens, ,f,ür die im § 3 Abs. 2 
Et. e genannten Personen nach dem Sitz der 
Entwicklungshilfeorgani'sation,· für die im § 4 
.A!bs. 3 Z. 1 ,genannten Personen nach dem Ort 
der Niederlassung, f.ür die im § 4 Abs. 3 Z. 2 
bis 4 und 6 bis 9 sowie § 8 A!bs. 1 Z. 1 und 4 
Et. dgenannten Personen nach dem Wo"hnsitz 
des 'PflichtversicheDten, für die im § 8 Abs. 1 
Z. 4 Et. abis c genannten Personen nach dem 
Standort des Betriebes bzw. in Ermangelung 
eines ,solchen nach dem Wohnsitz." 

b) Im § 30 Abs. 5 ,ist der Ausdruck ,,§ 3 Abs. 2 
lit.e" durch den Ausdruck,,§ 3 Abs. 2 li·t. f" zu 
.ersetzen. 

18. a) Im § 31 Abs. 3 Z. 3 ist der Ausdruck 
,,5 v. H." durch den AUlIdruck ,,3,5 v. H." zu 
ersetzen. 

b) § 31 Abs. 3 Z. 11 hat zu l;tuten: 

möglichkeit im Einzelfall in Berücksichtigung 
der FimiJ,ien-, Einkommerrs- und Vermögens
verhältnisse des Versicherten sowie der Art und 
Dauer der Erkrankung vorzusehen." 

e) § 31 Abs. 5 zweiter Satz hat zu lauten: . 
"Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 4, 11, 13, 15, 16, 18 
und 21 aufgestellten Richtlinien bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung d::s Bundes
ministers für :soziale Verwaltung." 

f) § 31 Abs.6 lit. a hat zu lauten: 
"a) ü:ber die EJ1Werbung, Errichtung oder Er

weiterung von Geb;tuden, die Zwecken 
der Venw:a1tung, der Krank,enlbehandlung, 
der Anstaltspflege, der Jugend1ichien- und 
Gesuntdenuntersuchurugen, der UnfaHheil
behandlung, der Rehabi:litation, der Maß
nahmen· zur Fes,tigun:g der Gesundheit, der 
Krankheitsverhrütung oder der Gewnd
heitSIVorsorge däenen sollen und über die 
Enwerbung, Errichtung oder Erweiterung 
'Von derartigen Zwecken dienenden Ein
richmmgJen in fremden Gebäuden;" 

g) Dem §. 31 Abs. 8 sind folgende Abs. 9 und 
10 anzufügen: 

,,(9) Soweit der Hauptverband im Rahmen 
seiner· Aufg2.ben nach Albs. 3 Z. 14 und 15 die 
Verarbeitung von Daten der Versicherten für 
die Versicherungsträger durchfühl't, ist er Ver
arbeiter im Sinne des § 3 Z. 4 des Datenschutz
,gesetzes, BGB!. Nr. 56511978. D~e Inanspruch
nahme des Hauptverbandes für Verarbeitung,en 
durch die Sozial versicherungsträger bedarf keines 
Vert'1'lges nach § 13 Abs. 2 des Datenschutz-

,,1 L in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungsrechtes 
und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit RiclIt
linien über die ökonümische Verschreibweise von gesetzes. 
Arznei- u~d' ~ei1mitt~ln s?,:ie Heil'~ehelfen auf-, (10) Der H. aJUpvv;erlband i.~t verpflichtet., eine 
zustellen; III diesen Rlchthmen soll lllsbesondere Datenschutzv,erordnung gemaß § 9 Abs. 2 des 
auch unter Bedachtnahme am die Art und Dauer Datenschutzgesetzes IWr alle Sozlialversicherungs
der Erkrankung bestimmt. werden, inwieweit träger zu erhs,sen und in. der Fachzeitschrift 
Arzneispez,ialitäten für Rechnung der SoziaJver- "Soziale Siche1"heit" zuveröffenrlichen. Dies.e 
sicherungsträger abg,egeben werden können; durch Datenschtu1iZlV1erordnung hedanf Ider GenehmI
die Richtlinien darf der Heilzweck nicht gefähr- gung des Bundesministers für soziale Verwal-
det ·werden;" . tung." 

c)§ 31 Abs. 3 Z. 14 hat zu lauten: 
,,14. einheitliche Versicherungsnummern zur 

Verwakung personenibezogener Daten ,im Rah
men der der SozialveJ1sich,erung gesetz1ich über
tragenen AufgaJben 'zu ver:g,(lhen;" 

d) Im § 31 Abs. 3 ist der Punkt am Schluß der 
Z. 20 durch einen Strichpunkt zu ,ersetzen; als 
Z. 21 ist anzufügen: 

,,21. Richtlinien für die Befreiung vün. der 
RezeptgebÜ'hr hei Vorliegen einer besonderen 
sozialen Schutzlbedürftigkei t des Versicherten 
aufzustellen; in diesen Richtlinien ist der für die 
Befreiung ,in Betracht kommende Persünenkreis 
nach allg,emeinen· Gruppenmerkmalen zu ,um
schreiben; dal'üher hinaus ist eine Befreiungs,-

19. § 32 Abs. 2 brat zu liaJUten: 

,,(2) Der all:gemein:e Gerichtsstand der Ver
sichenlngsträger u'nd des Hauptve1"bancles ist das 
sach!lich unld ört!lich zuständi,ge Gericht iJues 
Sitz,es." 

20. § 35 Abs. 2 erstler Satz hatZlU ~aiUten: 

,;Bei den nach § 4 Abs. 1 Z. 4 und 5 Pflicht
v,ersicherten sowie .den nach § 8 Abs. 1 Z. 3 
Et. c Tei:lV'e:r.s'icherten Igilt der' Träg1er der E~n
r,ichtung, tin ,der ,die Aush~tdung bzw. Unter
bringung erfoilgt, hei den nach § 4 Abs.1 Z. 8 
Pflichtv:ersicherten der Versicherungsträger, der 
die beru~liche Ausbildung gewährt, bei den nach 
§ 4 Abs. 1 Z. 9 Pflichtv·ersicherten ,die Ent~ 
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wickJ1urugshilfeorg,anisacion, bei -der die Versicher
ten beschäft~gt oder aUSigebiLdet werden, als 
Diens1Jgeber. " 

21. § 4'4 Albs. 1 Z. 2 hat 2JU JaJUllen: ' 

,,2. bei den in einem AusbiLdrungsiVerhältnis 
stehenden PHichtV'erSlicherten (§ 4 Ahs. 1 Z. 4 
UJllJd 5), unrd h!ei den nach § 4 Ahs. 1 Z. 9 
Pflichtver:s,i:cherten :die B,ez;üge, ,die-ider Versicherte 
vom Träger ider Einrichoung, in der di,e Aus
birdiung erd)olgt, bzw. von ,der Entwick!lungshii1fe
or?}anisation 'für '.di:e Dwer der Beschäftigung 
oder Ausibä!1dunger'häJt;" 

2'2. Im § 51 Ahs.' 1 Z. 1 lit. a ist der 
AiUsidnuck',,§ 4 Ahs.1 Z. 5" ,durch ;ci,en Aus
druck ",§ 4 Ab:s.'1 Z. 5 und 9" !2lU ers'etzen. 

23. § 51 Albs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Di,e Bestimrnru:rugen der Albs. 1 blli 3 
,g,elten lauch für idiern einem AusibiMungs,ver
hältnis stehenden ,PHichtv'ersichertim (§ 4 Abs. 1 
Z. 4 'und 5), für ,die pflichtver:sich'erten Heim
ai1beiter und die dies~n gleichgestehlten P,emonen 
(§ 4 Albs. 1 Z. 7) sowie für Entwicklun?}s
heLfer und Experten (§ 4 Ahs. 1 Z. 9) mit 
der Maßgabe, 'daß ,der iaruf den Dienstgelber ent
faN,ende 'Deil"des Beitratges vom Träger der Ein
richtung, i~ derrue Alu:shildiUng 'erfolgt, bzw. 
vom Auftl'!:lIggeber im Sinne Ider gesetzlichen Vor
schriften über Idie Heimal1beit hzw. von der 
Entwickilungsihhlf,eorgan,isation, ~ ,der die pflicht
versicherten heschältigt oder iaiusgebildet werden, 
zu tmgen ist. ". 

24. Im §, 56 a Ahs. 1 ist der Ausdruck "des 
W,ehl1gesetmes" ldurch iden ,Atusdruck "des Wehr
ge~et2'Jes 1978" ZiU ,ersetzen. 

25. 1m § .68 Albs. 3 ist ,der Ausdruck "bücher
liche EiJntllag'Ulng" durch den Aus:druck "grund
bücherliche Eintr,agung" 2'JU ,ersetzen. 

26. § 72 Ihat zu enJtf,aMen. 

27.§ 73 Albs. 9 hat ZJU entfa1Len. 

28. la) Im § 74 . Aibs. 3 ist am Schluß der 
Z. 2 der Strichpunkt dl.!-'rch einen Beistrich zu 
ers,etzen; rf.otgender Ausdruck ist anzmlügen: 

"für die rrach § ,8 Abs. 1 Z. 3 Lit. c teil ver
sicherten Personen, ;die ,in 'einer EinI'ichoung un
tergebr:a;cht ,sill'd, -die .der medizinischen Rehahili
nation oider GesunctheiisvorsoI1g,e dient, der 
Tdger ,der EinrichtiUng, !in derrue UnterhringiUng 
erf o'L~t ;" 

b) Im § 74 Abs. 5 rust ;der Ausdruck ".unld 
1978." .durch iden Ausdruck ;,bis 1980" zu er
setlzen. 

29. § 76 Abs. 1 und 2 ha!benZJU~aiuten: 

,,(1) Beitrtagsgl1Undlage für Iden Kla1lendertag ist 
für rue 

1. im § 16 Abs. 1 bezeichneten Se1bstver
sicherten, ,un:beschadet <der Z. 2, der Tageswert 
der Lohnstuife (§ 46 Abs. 4), ,in welche die ,um 
'ein Sechsrt;el ,ihres Betr,a;ges ;el1höhne Höchstbei
tr:agsgrund~:l!~e (§ 45 Albs. llit. a) fäHt, 

2. i'm § 16 Abs. 2 bezeichneten Selhstversicher
ten der Tageswert der Lohtnstmlfie (§ 46 AJhs. 4), 
in die ,der gemäß § 76:a Abs. 3 geooIli11te, joe
wdls Igelnende Betr:l!g fällt. 

(2) Die Selbstversicherung gemäß § 16 Abs. 1 
li3t unlbeschaldet AJbs. 3 

.a) ,auf Antt1ag des Versich'erten, 
b) in den .Fällen, in denen ,aas a;uf ScheidUJ11g 

'lautende Urteil den Aussprum nach § 61 
Ahs. 3 Eheges:etz errtlh:tlt, ,rueh a'Ulf Antrag 
des Ehega:tten, der di'e Ehescheidungs
kIa:geeingehrocht \hiat, 

m ei,nrer n~e!drligerena1s der nlach Abs. 1 Z. 1 
in Betl1achtkommenden Lohnstul,e 2'JU2'JUlassen, 
sofern dies nach den wirtschaftLichen Verh:ilt
niss,on des Ve~sticherten bz.w . .inden Fäl1en der 
lit. ob illach dien wirtschaifnlichen Verhältnissen 
des Ehegatten, der die Ehescheidrungsklage ein
gebracht lhiat, ger,echtf,ertJigt 'erscheint. Die Selhst
vel1sichet1ung darf jedoch nicht unter ,dem Tages
wert der Lohnsttufe (§ 46 Albs. 4), ~n ,die der 
gemäß § 76 ,a Abs. 3 genanrnte, jewei1s geltende 
B,etrag fä:lrlt, in ,den FäHen derLit. b überdies 
nicht ,untier der Loihnstufe, in die ,der zu lei
stende Unterhaltslbeitrng fälJlt, zugelassen werden. 
Die Het1a1bsetzu'Ilig der ßeitl"a,gsgrund:1a;ge wirkt, 
wenn ider Antna:g \ZIUigleich ,mit ,aem Antmg. taluf 
Se~bstv,ersicherung gestellt wit1d, ,ab :dem Beginn 
der Seilbstversicherung, sonst ab dem auf die 
Antrags1Jel1ung ~()I1genden Monatsersten; die 
Herabs'etmung ,grillt jeweils hisz'llm AMauf des 
nächsclQiLgeniden KafLenlderj'ahres." 

30. Dem § 76 a Abs. 1 ist fiOllgender Satz 
aIlZlllfügen: 

"Hat die Versimerte yorder WeiterverS<icherung 
Beitl1rugszeiten ,runer Se~bstiVerSlicherun!g n'ach § 18 
erworben, giilt a:1s B,eitralg51grundLage für die 
W:eiterversicheruDig die Beitra:g~g,rund:1age gemäß 
§ 76 h Abs. 3 ~weiter Satz." 

311. § 76 b A:bs. 3 hat zu bUllen: 

,,(3) nie BeitllagsgrundLage für ,den Kalender
oag ist für ,in der Pensions,ver.sicher:ung gemäß 
§ 18 SelJbstversicherte !in ,entsprechender An
wendung .des § 76a :nu ,ermitteln. Liegt eine 
V'omngegangen,e Pflichtvers'icherung nicht vor, so 
ist BeitngsgllUillldlage der T:lJgeswert der Lohn
s1JUf,e, ,in die ;c!ias Doppelte des für ,die im § 44 
Abs. 6 Et. b genannten Personen ,ails täglicher 

2 
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At1beitsverdienst ,in' Betl'achtkommenlden Betra- Handlung" dmch den Ausdruck "deren Betei
ges fällt; § 76 a Aibs. 4 und 5 ist entspr,echend l~gung an der stralfbaren Handlun!g" zu ·ersetzen. 
anz;u wenlden. " 

37. Im § 89 a ist der Ausd1"uck "des Wrehr~ 
Der bisherige Ahs. 3erthält die Bezeichnung gesetzes" durch den Alusdruck "des Wehrgesetzes 

Abs 4. 1978" zu ers.etzen. 

32. § 77 Albs. 2 erster Satz 'hat ZiU lauten: 

"Der Beitl1aJgsSiatz heträgt 
,a) ·für die Wciterversicherung von Personen 

1m Sinne 'des§ 18 Aibs. 2, sohmge die 
. V;oraussetzungen IlIach § 18 Achs. 1 ,erster 

und zweiter Sa'tz zutreffen, sCJIWle für die 
Selbstversicherung gemäß § 18 in der Pen
sionsv,ersicherung der Arbeiter und Ange
stellten 9,25 v. H., in der knappschaftlichen 
Pension~versichemmg 12,0 v. H., 

b) für aUe ÜJbt1irgen Weiter- und Selbstver
sicherten in der Pens~ons:vel1sich,erung der 
Arlbeiter unld Ang'estellten 18,5 v. H.; in 
,der knappschia1ftlichen PensiJonsversicherung 
24,0 v. H. 

der Beitl1agsg,oondilJaJge. Für den Beginn und das 
Ende der Heramz.ieoong ,der Beitragssätze nach 
Lit. a gilt § 18 Abs. 5 und 6 entsprechend." 

33.a) Dem § 7,8 A'bs. 3 ~st folgender Satz 
an:zuf,ÜJgen: 

"Beitr~ge für die Weiterversicheoong von Per
sonen im Sinne des § 18 Albs. 2, auf die der 

. Tat!bestand des § 18 Abs. 1 ernter 'llJIlId zweiter 
Satz z;utrifft, sow1e flÜr '~e Selbstversicherung 
gemäß § 18, die nach dem AJblauf des Kalender
j,a,hres, in d'em der ZeitJ:;aJUID liegt, für den sie 

. gelten sollen, entrichtet werden, ,el"höhen sich 
bei einer Entrichtung alb dem dritten nach-
folgenden Kalenderjahr in jedem Kalenderjahr 
um 8,5 v. H." 

b) Im § 78 .A!bs. 6 ers'ter Sa'tz ist der Aus
druck "des Wehl1ges'etz!es" durch den Aus,dl1Uck 
".des Wehl1gesetz;es 1978" ZIU ersetzen. 

34. Dem § 81 ist folgender Satz anz;UJfügen: 

"Zu ,den rulässigen Zwecken gehören aJUch die 
Aufklärung und Information im :&ahmen der 
Zuständ~gkeit der Versicherungsträger (des 
H'alUptv,erlbattJ.des). " 

35. a) Im ,§ 88 Abs. 2 erster Satz ist der Aus
dl1uck "und nicht 1rr111e Mitschuld oder Teillllilhme" 
durch ,den AJu'sdf!Uck "unld nicht. ihre BeteiJl']gung" 
zuerset2Jen. 

,b) § 88 Abs. 2 llit. a hat zu ,lauten: 

"a) aus 'd:er Krankenvers,icherung die Hälfte des 
Knankengeldes, ,das dem Versicherten ge
hührt hätte," 

36. Im § 89 Abs. 5 ist der Ausdruck "dessen 
MitschuLd oder TeiilnJahime an der strafbaren 

38. Dem § 94 Abs. 2 lit. h ist fdlgender Satz 
anzufügen: 

"Hinsichdich der· El1ffiittJunlg des Erwerbs.e1l1-
kommens aJUS einem 1a:nd(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7entspl1echend an
z'uwenden. " 

39. § 100 Abs. l1it. b hat zu lauten: 

,,'b) in der U nfaJ'lV'ersichel1UnJg rtLIlfd in der Pen
sionslV'ensicherung mit aemTod des An
spruchsher,echtigten, mit der VerheiJ."latung 
der renten{pensiJems)berechdgten Witwe 
rdes renuen(pensions)berechtiJgten Witwers], 
mit Idem We~fam derV'oraussetzungen für 
die AnIllah:me ,der VrerscholIeniheit, mit der 
VoHe,ndungdes 18. Lebensyahr,es bei Wai
seooeIllt!en (-penSiJo'nJen), Geschwisterrenten 
'und Kinder:zuschüssen, ni,it ,dem'Wegfa,l1 
der Vorr.liU'ssetzlllIllgen für die Gewährung 
v;on Oberga.ng!lgeLd sowie nach Abhuf der 
Dauer, für die ,eine Rente (Pension) zuer- . 
kannt wrut1de. Die Rente (Plens:oon), der 
Kinder:zusmuß und das über:~a'11lgsgeld ge
bÜlhren noch flür den Kailender:monat, in 
dem der Grund des Wegf,al1es eingetreten 
ist. " 

40. § 105 ,a Albs. 5 ,hiat ZIU buten: 

,,(5) In den Fälilen des .A:bs. 4 erster Satz ist 
der HiM1!oseIllZuschuß von dem Versicherungs
träger festZlusteHen und flüssigrzumachen, dem
geg,enülber der höhere oder höchsltle Renlten(Pen
si:ons)anspl1Uch besteht. Er1höht sich jedoch nach 
Aufnahtme der Latufenden naihLungdes HiHlosen
zuschusses der V10m a,nder·en Pensionsversiche
rungsträger f1.üs~~~g·emachte P,ensilonsanspruch und 
wird dadurch .zur höheren Leistung bzw. fä:Ht 
eine höhere Pension neu an, tritt hinsichtlich der 
Zuständigkeit ,für ,die F·eststehlung bzw. Flüssig
machung des HiM~osenz:uschusS'eskeine Ände
rung rein. In den FäLLen des Albs. 4zwei'Üer Satz 
ist der HiMloseIllZuschuß VQm Träger der Un
faLlversichel1Unig festzustellen 'unld flüss'igzu" 
machen." ' . 

41. § 108. hat zu lautJen: 

"Bezugsberechtigung . im Falle des Todes des An
spruchsberechtigten 

§ 108. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes .des 
Anspruchsberechtigren eine fälli,geGeldleistung 
(Erstattung von Kosten an 'Stelle von Sach
leistungen) noch nicht ausgeza'lllt, so sind, sofern 
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in di'esem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt 
wird, nacheinander der Ehegatte, die leiblichen 
Kinder, ,die Wahlkinder, die Stiefkinder, der 
Vat,er, die Mutter, die Geschwister bezugsbe
rechtigt, alle diese ,PerS1onen jedoch nur, wenn 
sie mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt hahen. 
Steht der Anspruch mehreren Kindern oder Ge
schwistern des V'erstorbenen zu, so sind sie zu 
gleichen Teil,en anspruchsherechtigt. 

(2) Der Anspruch auf Kostenel'Tsatz g,emäß 
§ 131 Abs. 1 und 3 sowie gemäß § 150 steht 
nach dem Tode eines Versicherten den im Albs. 1 
genannten P,ersonen hzw. denjenigen Personen 
zu, die die Kosten an SteHe des Versicherten 
getragen ihaben." 

42. § 108 e Albs. 10 zweiter Satz ,rhat zu 
lauten : 

"Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
hat das Gutachten unv,erlJüglich in der Fach
uitschri'ft "Soziale Sich'erheit"zu vetlautJbaren." 

43. Im' § 108 h Ahs. 1 Wit. la hat der Ausdruck 
"mit Ausnahme des KnatppschaftssoMes" zu ent
fallen. 

44: § 111 hat zu huten: 

,;Verstöße gegen die Melde-, Anzeige- und 
Auskunftspflicht 

§ 111. Dienstgeber und sonstige nach § 36 
mel'depflicht~gePersonen (SteHen), im Falle einer 
BevollmäclrciguUJg ruach § 35 A<bs. 3 oder § 36 
Ahs. 2 die BevoUmächtigten, die der ihnen auf 
Grorud ,d:ies,es Bundesgesetzes obliegenden Ver
pflichtung zur ErstattlUng von MelLd'Un~en und 
Anzeigen nicht oder nicht reclrnzeitignachkom
men, 'rdie EI'Eiillung der AuskundtlSpflicht vel'wei
gern oder in den ihnen .obliegenden Meldungen, 
Anzeigen und Auskünfllen uIlIW.ahre Angaben 
machen, begehen, wenn die Hall'dllu'IlJg nicht nach 
anderer Besti.mnmng ein'er strengeren Strafe 
untel'liegt, eine VerwiaJluu.UJgsü:bertretuUJg und wer
den von ,der B~irksverwa,1turugsbehörde mit Geld 
bis 6000 S, im FalJjeder Uneinibringl'ichkeit mit 
Arr,est bis 'Z!u zwei Wochen bestraft." 

45. § 113 Abs. 2 hat 'zu lauten: 

,,(2) Werden vereinbarte oder satzungsmäßig 
f,estgesetzte Fci~ten für 'die Viodag,e von Versiche
rungs- oder Abrechnungsunuet11agen nicht einge
halten, kann ein Beitrngse.usch1atg bis zur Höhe 
des Zehn;f,achen der jeweils ,nach§ 45 Albs . .1 Ht. a 
in Gehrung 'stehenden Höch,stibeitr.agsgrundlage 
vorgeschrieben werden." 

,,(2) Trifft d~e Pflicht Zlur EinzahrLung- der 
Beiträge eines Dienstnlehmel's zur SoziaLversiche
rung eine juriscische P,erson o(let ,eine P,ersonen
gesellschalt des Handelsrechtes, so ist A<bs. 1-
a:uf aLlenauünlichen Personen aIliZlUwen'Clen, ,die 
dem zur Vertretung befugten Org~n angehören. 
Di>eses Organ ist b:erechtigt, die Venamwortung 
für die Einzahlung dieser Beiträge einz:elne):l oder 
mehreren 011ganmiugliederon aUlfZl'Uel'Tlegen; ist dies 
der f,ail,. findet Ahs. 1 nur auf sie Anwendung." 

Artikel 11 

Das A<lilgemeine Sorzia:lversicherungsgesetz in der 
im Art. I Ein:leitnlinig bezeichneten· Fiass.up.g wil'd 
in seinem Zw,eiten 'teil geänJdert wie folgt: 

1. § 117 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. :!JUS dem V,ersich,el'u11igsfaVl der At1beitsun
fähigkeitirnfolge Kl1ankJheit: Kmn:kengeld (§§ 138 
bis 143), geg,ebenenfralls an dessen Stelle Fami
lien- oder TlaJgge1d (§ 152);" 

2. a) § 121 Abs. 4 Z. 5 hat zu enuBaillen. 

b) Im § 121 Albs. 4 ist in der Z. 6 der AJUs
druck· ",des Wehl1gesetzes" durch den Ausdruck 
"des Wehl1geset7Jes 1978" zu ersetzen. 

3. §124 Ahs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

,,Das EnforoerMs der Errfliillung der Wartezeit 
entfällt, wenn der Sdbstversicherte;in den un
mittellbar vor Beginn der Selbstversicherung vor
angegangenen zwölf Monaten mindestens 26 Wo:" 
chen oder .unmittelbar vorher mindestens sechs 
Wochen nach diesem oder einem andel'en Bun
desgesetz krankenversicheTt war oder für ihn 
eine Anspruchsberechtigung in einer solchen 
Krankenversich.erung bestand; ist' die Pflicht
versicherung oder die darauf beruhende An
spr,uch'5berechtigung infolge einer A,ussperrung 
oder eines Streiks erloschen, ,entfällt ebenfalls 
das 'Edordemis der Erfüllung ,der Wartezeit." 

4. Im § 130 Albs. 1 erster Satz sind nach dem 
Ausdruck ,,Dienstnehmer" die Worte "bzw. ein 
Entwicklungshelfer oder Experte einer Entwick
lungshiLfeorganisation" ein~ufügen. 

5. Im § 13'1 Abs. 3 letzter Satz hat der Aus
druck ,,(Verbandes)" zu entfallen. 

6. § 136 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Der Versicherungsträg,er hat bei Vorliegen, 
einer besonderen sozialen Schutzlbediidtigkeit des 
Versicherten nach Maßgabe der vom Hauptver
band hiezu erlas,senen R,ichtlinien von der Ein
hebung der Rezeptgebühr abzusehen." 

46. Der bisherige Inhalt des § 114 erhält die 7. § 138 Albs. 2 lit. c hat zu entfallen. Die 
Bezeichnung Abs. 1. FoLgender Abs. 2 ist an- bisherigen lit. d bisg erhalten die Bezeichnung 
zufügen: c bis f. 

1141 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 11 von 32

www.parlament.gv.at



12 11;141 ider iBeil:ligen 

8. Im' § 148 Einleiüung ist der Ausdruck 
"Art. 12 Ahs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck 
"Art. 12 Abs. 'I Z. 1" zu ersetzen. 

9. Lm § 152 Abs. 1 ist der 'Punkt am Ende 
des ersten Satzes durch einen StJ1'1ichpunkt zu er
setzen; a<ls Halbsatz ist anzufügen: 

"si'e erhalten, 'wenn sie solche Angehörige haben, 
ein Familiengeld auch, dann, wenn sie auf. Rech
nung eines Kranken- oder Pensionsversicherungs
trägers im Rahmen von medizini'schen Maßnah
men der Rehahilitation (§ 302) in einer Kranken
anstalt, die vorwiegend der Rehabilitation dient, 
untergehraCht sind, .sofern ihnen während dieser 
Zeit kein Anspruch auf übergangsgeld (§ 306) 
zusteht." 

10. § 155 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Vorschriften über Familien- und Tag
geld c(§. 1,52) sind bei Unterbringung in Gene'" 
sungs-, E1"holungs- oder :Kurhe~men und in 
Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehahili
ta tion dienen,' entsprechend anzuwenden;" 

11. Im § 161 kbs. 2 hat der Ausdruck "der 
AnS'taltspflegJe (§ 1144 Abs. 1) oder" Zu entfallen. 

Artikel III 

Da;s Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleiüung bezeichneten Fassung 
wird i!l seinem Dritten Teil geändert wie folgt: 

1.§ 176 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Ein Unfall, der sich bei der ReHung 
eines Menschen aus tatsächlicher oder vermuteter 
Lebensgefahr oder dem Versuch einer solchen 
Rettung ereignet hat, gilt auch dann als den 
Arbeitsunfällen gleichgeste1lt, wenn sich der Un
fa.11 im Gebiet eines Na,chibarstaates der Repu
blik O&terreich ere~gnet hat und die tätig wer
dende Person osterreich,ische,r Staatsbürger i,st, die 
ihren Wohnsitz im Inland hat." 

Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs.5. ' 

2. a) Lm § 181 Albs. 1 zweiter Satz ist der 
Ausdruck ,,§ 8 Albs. 1 Z. 3 lit. !b und d" durch 
den Ausdruck ,,§ 3 des Bauern-Sozialv,ersiche
run,gsgeserzes und § 8 Ahs. 1 Z. 3 lrt. d" zu er
setzen. 

b) Lm § 181 Albs. 3 '~st ,der Ausdruck "Für ,die 
gemäß § 19 <in der U nbllversicherung Selbst
versicherten" durch den Ausdruck "Für die ge
mäß § 11 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
'und die gemäß § 19 in de,r Unfallversicherung 
Selhstversicherten" ~u ersetzen. 

3. Im § 189 AJbs. 4 ist der Ausdruck "Art. 12 
Albs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck "Art. 12 Abs. 1 
Z. 1 "zu ,ersetzen. 

4. Lm § 192 erster Satz ist der AUlsdruck "ge
mäß § 8 Abs. lZ. 3 Irt. Ib bzw.§ 19 Abs. 1 Z. 2 
versicherten Angehörigen," durch den Ausdruck 
"gemäß § 3 des Bauern..,Sozia'lversicherungs,ge
setzes ibzw. §11 Abs. 1 Z. 2 des B:l!uern-Sozül
versich,er,ungsgesetzes bzw. § 19 Abos. 1 Z. 2 ver
sicherten Angehörigen," zu ersetzen. 

5. Im § 198 Abs. 3 ist der Ausdruck "Albs. 3 
Z. 3" durch den Ausdruck "Aihs. 2 Z. 3" zu 
er,setzen. 

6. 1m § 199 Abs. 2 letzter Satz ist der Aus
druck "eines Vierzehntei",," durch den Ausdruck 
"eines Zwölftels" zu ,ersetzen. 

7. Der bisherige Inhalt des § 206 erhält ,die 
Bezeichnung AJbs. 1. Als Abs. 2 ist folgendes 
anzufügen: 

,,(2) In den Monaten Mai hzw. OktOber ge
bührt das Pflegegdd im Ausmaß des doppelten 
sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages." 

8. Dem § 207 Aibs. 1 ist folgender Sa:tz anzu
fügen: 

,,§ 262 Abs. 1 zw,eiter Satz gilt entsprechend." 

9. Im§ 215 AJbs. 4 Et. a ist der: A,usdruck 
"Ausspruch im Sinne des § 61 Ahs. 3 Ehegesetz" 
durch den Ausdruck "Ausspruch nach § 61 Ahs. 3 
Ehegesetz" zu ersetzen. 

1'0. 'Lm§ 216 Abs. 2 Nt. 'a ist der Aus,druck 
"Ausspruch lim Sinne ,des § 61 .Albs. 3 Ehegesetz" 
durch Iden AUSIdruck "Ausspruch nach§ 61 Abs. 3 
FJhege&etz" = ,ersetzen. 

11. 'Im ,§ 218 Abs. 1 erster Sa:1JZ ist der Aus
,druck ,,(§ 252)"ldurch :den Ausdruck "im' Sinne 
·des § 252 Aibs. 1 Z. 1 his 4 und Abs. 2" zu er
,setJzen. 

Artikel IV 

Das .ALlgemeine' So:z.iallv.ersich,erungsgesetz in 
,der im Art. I Ei'nleitung bezeichneten Fassung 
w~rd ,in "einem Vierten Teil geändert w~e folgt: 

1. a) § 225 .l\'bs. 1 Z. 1 Lit., h ZWleiter Halhsa.tiZ 
hat 'zu lauten: 
"di.e vor ,diesem Tag I~n ,einer die Pfliclwv.ersiche
rung hegl1ÜIlJdeIlJden Beschäft1guIlJg bzw. ~n eii'nem 
Lehr- oder AUs'bi:bdUl1lgsv,erhä1tnis zurückgelegten 
Zeiten gaken ,alls 'Beitnagszeiten nur, soweit die 
B,ei,tdg,e :für !ruesle Zdten w~rksam (§ 230) ent
richtert: wOIiden sind 'Unld für Jdi,ese, Zeiten das 
Rech,t auf F,estS'telIung <der V,erpflichtuIlJg zur 
ZaihI.ung von Beiträgen noch IIlJicht verjährt wa;r 
(§ 68);" 

h) § 225 Abs. 1 Z. 3 hat zu laUlten:' 

,,3. :a) Zeiten der Weiterv,ersiche1'Wlg von P,er
sonen ~m Sinne ides § 18 Abs. 2, 'auf 
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:di~der lia,nbestarud des § 18 Ahs. 1 
enter und zweiter Satz zutriffit, row,i,e 
Z,eiten Ider Sd~stverS'icherUIl!g gemäß 
:§ 18, wenn Idie Beitdig·e innenha;lb von 
sechs Jaihr,en n'ach der jerweil'i,~en Ent
bindung WI~l1ksam (§ 230) entr,ichtet 
würden sind; 

b) Zeiten 'ein'er ,sonst~gen flreiwilligen Ver
sicherung, wenn ,die Beiträ,ge ünn,erh;lilb 
V'ün '2Jwei J:alhr,en nach Alb!lauf des Bej
traJgszeitr,aUlmes, für den sie .gielten 50'1-

len, wirksam (§. 230) ,entrichtet worden 
Si~n:d;" . 

c) lim § 225.Nbs. 3 erster Satz ist der Ausldruck 
"V'ier" ;durch den Ausdruck "fünf" zu ersetzen. 

2. a)§ 227 Z. 1 hat zu lauten: 

,,'1. in :deni Zwe~g der P,ensionsver,sicherll.mg, 
in Idem ,d~eerste nachifolgende BeitmgsZJeilt vor
liegt, .die Zeiten, ,in ,denen nach VolIendung des 
15. Lebensjaihr,es eine 11nlänrusche öff,entLich,e oder 
m~t dem OffentiLichkeitsrecht auslgestattete mivt
Iere Schulemi't m'j,ndestens eJweijähl1~gem Bil
düngsgang, ,eine Ihöher,e SchuLe, Abclemie oder 
verwandte Lehranstalt oder eine inländische 
Hüchschuile hzw. Kunstak;lidemie oder KlUnsthüch
schule in dem für die betreff,ende Schul(Stuidien)
ant vorgeschriebe11len normalen AushiLdungs
(Studien)gang <besuch,t w:ur,de, oder ,nach dem 
Hüchschulstudium ,eine v01"g.eschrieben,e Ausbil
dung ffür den künft~gen, laJbgeschlossene Hoch
schuLb'ilidu111g ,errfordernden iB,eruf erfolgt :ist, so
f,ern nach dem Verlassen der Schule hz,w. der 
Bieend~gtung der AusbiLdung ,eine ·sonstige Ver
sichemngszeit vorJ1iegt; hiebei weI'den nöchstens 
zwei J ahr,e .des Besuchesemer mittleren SchuLe, 
höchstens drei J'ahre des B,esuch'es einer höheren 
Schule, Akaldemie oder verwandten Lehranstah, 
höchstens zwölf SemeSiter des Besuch,es einer 
Hochschule,ej,ner Kunstakademie oder Kunst
hüchschule und höchstens sechs Jahre der vor
geschrielbenen Ausb~bdung filir den künfti.gen, ah
g,eschlüsserue HüchschuLbildung erfordernden Be
ruf berücksicht~gt, und IZlw,a;r j,edes vülle Schul
j,arhr, ,angef,angen von demjoenigen, ,das im Kalen
de,rj!ahr .der Vollendung ,des 15. Lebens}ahres be
günnen hat, 'init acht Monaten, gerechnet a1b dem 
in das hetreffende Schulj'ahr f,aHenden 1. No
vemJb.er, jedes Studiensemester mit V'ier Münaten, 
gerechnet aJb 'dem in das betr,efferude Semeslter 
fallenden 1. Oktober bZJw. 1. März, U!Il!d die 
Ausbjildungszeit mitZlwei DriutJel ihrer Dauer, 
zurückgerechnet V'Oiffi letZlten Aushildungsmonat." 

b) Im § 227 Z. 7 und 8 ist jeW'e~ls der' Aus
druck "des We!hflg,e:.etzes" durch den Ausdruck 
"des Wiehrg,es1etzes 1978" ,zu e11getZJen. 

3. la)Dem § 234 .Albs. 1 ~st eine Z. 11 mit 
fülgen'dem Wondaut a,nzufÜlgen: 

,,11. Zeiten ,~m Sinne des ,§ 18 Aibs. 1, diie 
a) zur SeiLbst- oder Weiterv,ersicherurug 

oder 
b) zum na'chträglichen Einkauf 

berech1tigt hätten." 

b) § 234 Ahs. 2 ;hat zu l:auten: 

,,(2) Nach dem 31. Dezember 1970 gelegene 
Zeiten der im Abs. J Z.6Lit. b bezeichneten 
Art sind nur bis zum Höchstausmaß vün 60 Mo
naten und Zeinen der im AJb:s. 1 Z. 11' lit. b 
bezeichneten Art nur Ib1s zum Höchstausmaß der 
letzten 36 solcher Münate als neutrale Zeiten 
anzus ehen. " 

4. 'a)§ 252 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. die St~efkiinlder;" 

b) im ,§ 252 A.;bs. 1 sind nach der Z. 4 C'l'ne 
Z. 5 sowie fol,gender Sa'tz einzufügen: 

,,5. di,e Enkel. 

Die in Z. 4 und 5 Igenannten Personen geilten 
nur dann als Kinder, w,enn sie mit dem Ver
sich,erten ständ~g ,in Hausgemeinschaft .Leben, die 
in Z. 5 ,genannten P,ersonen überdies nur dann, 
wenn sie gegenüber dem Versich'er.ten im Sinne 
des § 141 AiBGB unteI'hai1tsberechtigt sind und 
sie und der V,ersicherte ,ihren WohnSli:tz im In
Land' haben." 

c) Im § 252 A.;bs. ,1 vor,Letz'ter HaJlbsauz hat der 
Au~druck "im Sinne der Z. 4" ~u entfallen. 

5. a) Dem § 253 'b Abs. 1 Lit. d ist fülgender 
S1atzanzulfügen: 

"Hinsichtlich der Erm'ittilung des Brwerlbse:in
kommens aus ein,em land(fürst)'Wittschaftlichen 
Betri,e!b ist § 292 Abs. 5 ,und 7 entspr,echend an
zUlwen'clen. " 

b) § 253 b Aibs. 4 hat zu buten: 

,,(4) Waren die Voraussetzung,en für d:ie An
wendung des Aibs. 3~n einem Kalenderjahr ge
geben, war der Pens:ionsberechtigte ;liber ,in die
s,em Kalenderjahr nlicht ständig selbständig oder 
uns'elbstänmg erweflbstäti:g, oder hat 'der Pen
siünsbel1echtilgte wäJhrenid de,r Zeit, ,in der die 
Pension w.eggefailIen war, em Erwel'1bse~nküi1l1men 
bezogen, das in einzeLnen ~;lilerudermonaten die
ses Kaleruderjahres den ,~ § 253 Abs. 1 genann
ten, jeweils geltenden Betmg nicht Ü!berslte~gt, 
kamler be~m leistungszustä11ldi,gen Versicherungs
träg,er bis 31. März des foLgenden Kalenderjahres 
beantragen, diaß Idi,e Bestimmungen des Abs. 3 
für das vora11lgegangene Kialende'rja!hr neuerlich 
angewendet werden, wobei als momwIich ge
bi.iJhrendes Erwerlbseinkommenein Zwö:}f,tel der 
Summe des Erwerhseinkümmens des vomn,gegan
g,enen Kalell'derjaJhresanz.unehmen ist. Eine 
solche neu:ediche FeSitstellung kann jederzeit auch 
von Amts wegen ,erfolgen. Brgüht slich daraus 
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ein Mehrbetrag geg,enüloor dem zur Auszahlung 
gdanlgten Pens10fl'sbetnag, ist der Mehl'betrag 
dem Pens,ionsberechügten zu erstlatten." 

6. § 254 Aihs. 4 !hat !z;u bauten: 

"Hinsichtilich der ErJurvduIllg des Erwerbsein
kommens a,us einem lianidi(forst)wi,rtschaftlichen 
BenDieb ist§ 292 Albs. 5 und 7 entsprechend an
zuwen.den." 

,,(4) Ein Pensionsbezieher, dem Maßnahmen 12. Im § 276,a Albs. 1 zweiter Satz ist d,e'r Aus-
der Reha!b~Litatlion ,gewährt worden silnd {§ 300 druck,,§ 227 Z. 5" 'durch den Ausdruck ,,§ 227 
Albs. 1), hat Anspruchauif Inv:aJiJditätspension, Z. 6" zu ers,etzen. 
wellill 13. a) Dem § 276 bAlbs. 1 1it. d ist foJgender 

L durch diese Maßn<l!hmen das im § 300 Albs. 3 Satz a:nzufügen: 
angestneJbte Ziel ,erreicht wurde, . "Himicht!lich ,der Ermittlung des Erwerbsein-

2. er als invaLild im SiJnne des § 255 Albs. 4 kommens aus einem Iland{forst)w.il'tscharftlichen 
gil:t, Bennieb ist § 292 Albs. 5 und 7 entsprechend an-

3. er 'w~hreilid ides Anspruches auf Pension 
mindestens 36 Beitn:llgsmonate der Pflüchtver
sicherung durch eine BeschäfüiJgung el'W'Orben hat 
und 

4. er zu Iden 'in' dieser Beschäfn~gung ausge
übten Berufen durch die Rehah'il[vation i,n der 
UnfallVlel'sicherung ,00der in der Pensionsversiche
rung beifällige wuroe. 
Für die Fes1lStellung ,c1es Eintrittles ,des Ver,siche
runglStfaJJ,es~lt § 22'3 Albs. 1 Z. 2 IHt. aent
sprechend." 

7. Im § 259 Abs. 2 1it. a ist der Ausdruck 
"Ausspl'uch im Sinne des § 61 Abs. 3 BhegesetJZ" 
durch den Ausdruck "Ausspruch nach § 61 oAbs. 3 
Ehegesetz" zu ers,etzen. 

8. Lm § 260 ers'!:er Satz :ist der Aus,druck 
,,(252)" durch den Au~druck "im Si,nne des 
§ 252 Ahs . .1 Z. 1 Ibis 4 und Albs. 2" zu ersetzen. 

9. § 262 Abs. 1 l)at zu huten: 

,,(1) Zu den Leis'tUi11igen' aus den Versicherungs
f~llen; des Alters und zur InVlaI.iditätspension ge
bÜihrt für jedes Kin!d (§ 252) ein IGnderzuschuß. 
Für c1ie Dauer des Anspruches aw Kinde,rzu
schuß ,für ein im § 252 Albs. 1 Z. 5 bezeichnetes 
K.iond gdbijhrt für dieses ~ind, wenn es gleich
zci,t!1g als Kifl'd im sinne des § 252 Ahs. 1 Z. 1, 
2, 3 dder 4 oder Albs. 2 gilt, aus dLesen Grün
den kein weiterer Kiniderzuschuß. über da;s voH
endete 18. LebensjaJhr wind der Kim.derzuschuß 
nur auif besonderen Antl'ag 'gew~hrt." 

100. a) § 264 Abs. 1 Li'!:. a hat ~u lau~en: 

"a) ~einen Anspruch awf Inval:id,itäts,(Al~erls)
pension haltte, 60 v. H. der Pension, nuf 
die ,er~n diesem Zeitpunkt Anspruch ge
harbt hä>tte;" 

b) Im § 264 Abs. 5 Et. a ,ist der l\mdruck 
"AusspruchimSinn,e des § 61 Albs. 3 Ehegesetz" 
durch den Ausdr.uck "Ausspruch n,ach § 61 Abs. 3 
Eheges'etz" z;u ersetzen. 

zUWlen:den." ' 

b) § 276'h Aobs. 4 halt zu lauten: 

,,{4) Waren die Voraussetzungen flÜrc1ie An
wenrdung des Albs. 3 in einem Kalen,derjahr gege
.ben, 'W1ar der Pens~onsibel'echt.igte aber in c1iesem 
Kailenderjalhrnicht ständi.g sdbstänldig oder un
selbstä>ndig' erwerbst~ti.g oder hat der P,ensions
berech>1Jigte wäihrood ,der Zeit, in der die Pension 
weggef,;IIUen war, ein Erwerbseinkommeon bezo
gen, ,das in .einzelnoo KJaI1endel'monaten dieses 
K>a:lenderj.ahres den im § 276 Abs. 1 genaJnnten, 
jeweils geLtenden Betmg nicht Ülbersteigt, krann 
e,r beiJm leistungszus,tä.1l'dLgen Versicherungsträ
ger bis 31. M~rz des foLgenden Kalenderjahres 
beantralgen, daß die Bestimmungen c1es A>bs. 3 
für das vorange&1angene Kailenderjahr neuerlich 
angewendet werden, wobei als monacl'ich geblÜh~ 
rendes Erwerlbseinkommen ein Zwölf,tel der 
Summe des Erwet1bselin~ommens des voraIllgegan
genen Ka'lenJderja:hl'es all\Zunehm,en ist. Eine sol
che neu'er.1iche Feststellung ka.nn jederzeit auch 
von Amts wegen el'fulgen. Engiht sich danaus 
e'~n Melhrbenra,g gegeIliÜiber dem zur Ausza;hlung 
!?ie1angten P,eIlisionsbetllia:g, ist Ider Mehribetr,aJg 
dem P,ensionsber,echtigten zu erstatten." 

14. § 277 Albs. 2 hat zu Lauten: 

,,(2) § 254 A<bs. 3 unld § 256 sind entsprechend 
anzuwenden. " 

15. § 279 Albs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) § 254 Abs . .3 und 4 und § 256 sind ell't~ 
sprechend anzuwenden." 

16. § 284 a Albs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Für höchs,tens 36 B.eitr,agsffiionate der pflicht
versichemng in der Piensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz, dem Gewel'blichen So
zialvel'sicherungs,gesetz oder dem Bauern
SozialvenicherunrgSigesetz, die währenid des B,e
standes eines Anspruches auf Alterspe;ns'ion nach 
§ 276 Albs. 1 oder 3 erworben wur,den, ,gebührt 
auf A'ntnag nach EnwerlbW1lg von je zwöLf Hei-

11. Lm § 265 Abs. 4 ist nach dem ersten Satz tra,gsmonaten ein Zuschlag zur Knappschafts~ 
folgenider Satz ei11lZufiÜigen: altJerspens~on." 
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17. § 293 Abs. 1 ullId 2 hialben zu lauten: 

,,(1) Dei Richtsa-tlz beträlgt unheschadet der 
B,estimmulllgen des A'bs. 2 

a) für Pen&ion~berechcigte aus eige
ner P.ensionsversicherulllg, 

aa) wenn sie mit dem Ehegatt'en 
{der Ehegattin) im gemein-
samen Haushallt leben ..... . 4731 S, 

in der Kl'ankenv,ersicherulllg (§ 45 Ahs. 1 lit. a) 
H~Ut." 

Artikel V 
, 

Das Allgemeine So~ialversicher:ungs,ges,et'Z in 
der im Al't. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wind in seinem Fünften bis Zehnten Teil ge
a!ndert wie folgt: 

hb) wenn die ~oraussetzU!l1gen 
nach aa) nicht zutreffen .. 

1. Nach § 322 ist ein § 3122amit folgendem 
3308 S, Wortlamt ,ei1l!zufügen: 

b) für Pensionsber,echt~gte auf Wit-
3 308 S, "Belastungsausgleich der Krankenversicherungs-

wen{W,i!\;wer)pens]on .......... .. f" d A f d f" A 1 (E b' trager ur en u wan ur nsta ts ; nt m-
c) ,für Pens]onsberechtigte auf Wai- dungsheim)pflege 

senpension: 
aa) ,bis zur Vollenidung des 

24. Lebensjahr,es ....... . 1236 S, 
~al'ls bdde Eltennteile v,er-
storben sind ............. . 1 856 S, 

b'b) nach Vollendung des 24. Le-
bensj:ahres ............... . 2194 S, 
falls beide !Elternteile ver-
storhen sinJd ............. . 3308 S. 

Der Ridltsatz nach Iilt. a erlhöht s'ich um 355 S 
für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen 
den R,ichtsatz für e,infach v,erwaiste Kinder bis 
zur V:olllenidung des 24. Lebensjahres nicht er
reicht. 

(2) An die Stelle der R.irutsätze und der R:icht
satzerhöhurug" 1l!ach Abs. 1 treten ab 1. Jinner 
eines j'eden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1980, 
di,e unter ,Bedachtnahme auf § 108:i mit dem 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielf'achten Be
träge." 

18. Im § 302 Abs. 3 ist der Ausldruck "Atrt. 12 
Abs. 1 Z. 2";durch den Ausdruck "Art. 12 Albs. 1 
Z. 1" 'zu ersetzen. 

19. Dem § 307 cl ist ein Albs. 5 mit folgendem 
Worthüt anzutÜigen:, 

,,(5) Der Pensionsversimerunigsträger kann die 
DurchfiÜJhrun,g von Maßu,aJhm'en der Gesund
heitsvorsorge einem Knn'keruv,ersicherungslträger 
übertrli&en. Er hat dem ~l'ankenversimerungs
träger die ausgewiesenen tatsäch},imen Kosten zu 
ersetzen." 

20. Dem § 307e Abs. 2 ist folgender Satz an
zufügen: 

"B,ei in der Pen!>ionsversid1eru1l!g W,ei,terver
sichJert,en some bei Personen, d1i,e aus der Wei
terv,ersimeruUlg gemäß § 17 ausgeschieden !>ind, 
bzw. bei gemäß § 118 Se~bstverSlicherten ist hiebet 
di;e Beitragsgrundlage (§ 76 a AJbs. 1) als Be
messungsgrullldbg,e heranzuziehen, je!docil höch
stens im Ausmaß des l1ag,eswe1"tes ,der Lohnstuf,e 
(§ 46 A:bs. 4), in welche die um ein Sechstel 
ihres Betrages erhöhte Höchstbeiitragsgrurud:Lruge 

§ 322 a. (1) Die sich aus der Durchführung 
der BesltimmUJIligen des § 28 des K'rankenanstal
tengesetzes ab 1. Jänner 1978 ergebenden unter
sch'iedllichen Belastungen der Krankenversiche
rungsträger werden über ein vom Hauptver
band zu führendes Ver.rechnungskonto n'ach 
Maßgabe der folge1l!den A:bs. 2 bis 7 ausgeglichen. 

(2) Der Hauptverband hat für jeden Knnken
verSlich,erungsträger Ibi:s zum 30. September eines 
jeden J'ahres,erstma:ls bis zu.m 30. Septemher 
1979, unner Bleriicksich tÜJgung der B!esci.mmungen 
des § 28 Abs. 6 und 7 des Krankenanstalten
gesetzes die B,eitmgseinnahmen des vorangegan
genen Kalenderjahres den Beitragseinnahmen des 
zweitvora11Jgega,rul,?ienen Kalenderjahres gegen
überzus'tellen; d~es:ilch dal"aJus ergebenden Er
höh'lll111g1!>pro2Jellltls::Etze .sind auf zwei Dez.imalstel
len zu runden. 

(3) Der von jedem Knn!kenverSlicherungsträ
ger ä:m zweitvorangegangenen Kcalenderjahr für 
Anstalts- und EUinbindungsheimpflel,?ie ,a-ufgewen
dene Hetmg Wst lUIIl jenen Prozentsatz zu erhöhen, 
der sich 'aus dJer GegeruiiberSltellung seiner Bei
tragseinIlimmen 'gemäß Abs. 2 ergibt (Sollbe-
tl'laJg). . 

(4) Der von jedem Krankenversicherungsträ
ger ,im zweiJtvorangegangeruen Jahr für Anstalns
und Enobilndnmg,meimpflege aufgewendete Be~ 
trag 1st weitel's um Iden für das Vorjahr nach § 28 
Abs. 9 des Kl1ankenanstallJengeSletz'es festgesltell
ten ,endgült:igen Hurudel'tsatz zu erhöhen und 
sodann mit ,dem Sollibetra;g {Albs. 3) 'ZIU veliglei
ch'en. 

(5) Lie~ der 'gemäß Abs. 4 ermitIJelte Betrag 
über dem SoJilJbetrag, hat der betreff.ende Kran
kem71ersicherung!>träger Aruspruch auf Zuweisung 
aus dem Verr,emnungskoUito nach Maßgabe der 
B'estümmUIlJgen der Abs. 7 und 8; aIlfälLige An
spl'lüme sind je,weills bis 3!1. Oktoher ,eines jeden 
Jahres gdten'd zu machen. 

. (6) Liegt der gemäß Albs. 4 ermittelte Betrag 
unIJer dem SoUbetra,g, hat ,der Versicherungs
trä'ger ;die Differenz dem Hauptvel1band bis 
3,1. Obo'ber ,eines jeden Jahres rz,u meIden. 
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(7) übel1steigen die A,nspriiche nach Abs. 5 
die Summe der DiffleI'lenzlbeträge nach Abs. 6, 
hat der Hiauptv,etiband .d~e betrdf,enden Kran
kenV'ersichel'Ungsträger JaufzufoI'ldern, ,die ent
spI'lechenden B,etdge auf das Verrechnungskonto 
bis 30. November eines jeden Jahres einzuzahlen; 
er hatt feI'lnler d~e 'gemäß ,Abs. 5 gidtend gemachten 
Ansprüche nach Maßgalbe der zur Verfügung 
stehenIden Mittel auis dem V:erI'lech,nungskonw 
antei1~g zu befriedigen. 

(8) übersteigen die Diffel1elWbeträge nach 
Abs. 6 die Summe der Anspruche nach Albs. 5, 
hat der Hiauptverband di!e betreftenden Kl'an
kenv,ersücherungsträgera'U>fzufor:de1'll, nur diJe 
dem taJtlSächl1ichen ErfoI'ldernllis entsprechend an
teilig geroürz1len Differenzbeträge (Ahs. 6) oos 
30. November ,eines jeden Jahres auf das Ver
rechnungskonto eilWUz,ahLen;er hat~ernerdie 
gemäß Ahs. 5 geltle11Jd gemachten Ansprüch,e voll 
zu 'bef riediJgen. " 

2. Dem § 324 list 'ein Ahs. 4 mit foLgendem 
WOI'ldaut lanz'llfÜlgen: 

,,(4) Abs. 3 I~st in den Fällen, hll denen eIn 
Renten(P,en~ions)herech~igter ,auf Kosten des 
BWldes ~n einer Anstla1t ~ür ge~oi.g abnorme 
&echtslbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des Stl1afge
setzJbuches unnergebl'acht ,]st, mit der Maßgabe 
sitmgemäß aIl!ZlUwenden, daß der vom Anspruchs
ÜlbergangerEaßne Betrag Idem Bund gebührt." 

2 a. § J35 Aihs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Bei den in einem Ausbildungsverhältnis 
stehenden Pfl.ichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 4, 
5 und 8) sowie !bei den gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. c, :h und i in der Unfallversicherung Teil
versicherten 'steht für die Anwendung der Abs. 1 
und 2 sowie der §§ 333 und 334 der Träger 
der Einrichtung, in der die AushiMung bezie
hungsweisedie Rehaibilitation oder Gesundiheits
vors·orge erfolgt, dem Dienstgeber gleich." 

3. § 339 hat zu ,1arwtlen: 

"Errichtung, Erwerbung oder Erweiterung von 
Ambulatorien durch die Träger der Krankenver-

. sicherung 

§ 339. (1) Vor der lbeabSli~igten Errichtung, 
Erwerbung oder Erweiterung von Ambulato
ruen (§ 2 Abs. 1 Z. 7 ,des Kmnkenanstaltengeslet
zes) haibendiie 'Träger ',der Krankenvens~chJerung 
das EinvemehrnJen mit der in Betracht kommen
den örtLich zuständiglen Arztlekammer hzw. der 
österrieichischen Dentistenkammer herzustellen. 
Kommt ein Bmvernehmen ,innerhalh von ,drei 
Monate!). nach der diesbezügLichen Anz'e~ge ,des 
Krank,enV'el1sicherungsträgel's ·nicht zustande, so 
~st über Ersuchen des Kl1mik'encversichJerungsträ
gers oder ,dier zuständi.gen gle~etz1rch,en lberufLichen 
V:ertl'etung linnerhaLb weiuerer dl.1ei Monate der 
Verwch zu 'llnuernehmen, das Einvemehmen 

zwischen .dem Hauptvel1band und 'derÖster
l'mchismen Arznekammer 'bzw. der österreichi
schien Dencistlenkammer 'herzUIstelLen. 

(2) Bin nach Abs. 1 erz~e1ues Einvemehmen ist 
Schirliftlich ,f,estzuh:alten." 

4. § 342 A!bs. 1 Z. 1 hat zu Lauten: 

,,1. die Festsetzung der .Zlahlund der örtlichen 
Verteilung der Vertrags ärzte mit dem Zid, daß 
unter BeI1Ü~sichtigung der örtlichen unld Ver
kehrsverhältnisse sow,ie der Bevölkerungsdichte 
und -struktur eine ausr,eichende ärztliche Ver
sorgung im Sinne des § 338, Ahs. 2 erster Satz 
der in der 'gesenzlichen Krankenversicherung Ver
sicherten und deren Ang,ehö,rigen gesi~ert ist; 
in der Regel soH die Ausw:ahl zwischen minde
stens IZwei in angemess1ener Zeit :erreichiba'ren 
V'ertragsärzten .freigesteiHt sein;" 

5. § 345 .Noo. lel'ster Satz hat z,u lauuen: 

"Zur Schlich:tung und EnuscheLdung von Strei
tigkeiten zWÜlschen ,den P,arteieneines GeSlamt
V'efltr:llges über ,rue Auslegung oder über die An
wendun:g ,mes hesnehenden Gesamtvertmges, 
zur Entsch,eidung über die Zulä~s~gkei:t ,einer 
Kündigung ,gemäß § 343 Abs. 4 und ~ur Ent
scruetlidung :in den FäLLen des übeflganges der Zu
ständigkeit nach § 344 Letzter Satz äst für j,edes 
Land eine Landessch~edskomnllssüon zu ,errich
\Jen." 

5 a. § 34,6 Albs . .1 zweiter Satz hat zu ·entf.allen. 

6. lim § 347 A<bs. 3 ist der Ausdnick ,,(des 
Ha'llptvel1bmdes)" durch ,den A~druck ,,(der 
Hauptvenband)" zu ·ersetzen. 

7. lim § 361 Abs. 2 vierter S,atz ist der Aus
druck ,,§ 108 Aibs. 1" d'llrch den Ausdruck 
,,§ 108" zu el1S>etz,en. 

8. § 361 Aibs. 3 hiat zu Lauten: 

,,(3) Der Antl1agsteHer hat ,die zur F'es>tlstellung 
des :gdnend gemachten Anspruches ,el1f0riderlichen 
U rl"unden und in seinren Bänden befindlichen 
Unverlaigen rü<ber den Vlersücherunl?isverlauf bei
zubrlilligen.Bei einem Antr,ag auf eine Leüstung 
der Krankenvel'sich,el'1Ung, die von der Höhe 
einler Beme'~sungsgrunldlagea:bhängig is,i:, hat der 
An'ttiagstleller einle Bestätigung des DienlStg,ehers 
über di,e Höhe des Entgdtes beizubrlingen. Das 
Nähere liber Form und Inhalt .der Bestätigung 
bestimmt iCIJ~e SaJtZJung. Der Dien'Stgeber ist zur 
Ausstellung sölch,er B:estätigung,en sowlie zur 
A~sstell'UIllg von Kl1:lJnketllSchietnen (§ 135 Ahs. 3) 
ulld ZahnibehandlungiSscheinen (§ 153 Albs. 4) 
für die bei ihm beschäft'igten V,ersicheroen und 
für Angehöni:g:e im Sinn:e des § 123 Abs. 2 Z. 1 
bis 4 ,d]eser VerSlichel.1ten Vierpflichtet. Das Nähere 
iiJber ,die Au~stel1<ung ,der Kran:kenscheine'llndder 
Zahnbehandlung.sschei,ne für sonstige Angehönige 
des Vel'sicherten hestimmtdie Kmnkenordnung.« 
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9. Im § 363 .Albs. 2 zWeI]ter Satz wstder Aus- . In den F?illen der lit. a sind die VersicherunO's
druck ,,50 S" durch den, Ausodruck ,,80 S" zu ler- v·ertreter von jener Interessenvertretung zu e~t-
setzen. senden, die für sich aUein die größte ZaM von 

9- a. § 408 Albs. 1 hat zu l,auuen: Dienstnehmern vertritt. Diese hat hiebei d;lis 
Einv·ernehmen mit .den ührigen für diese Gruppe 
von Dienstnehmern in Betracht kommenden 
In teressenlVertretung,en herzuste1llen." 

,,-(1) Ist heim Tode des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten das Verfahren zur Fest
stellung ,eines Leistungsanspruches durch den 
Versicherungsträger noch nicht abgeschlossen, so 
sind zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinan
der der Bhegatte, die leilblichen Kinder, die Wahl
kinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, 
die Geschwister berechtigt, aLle diese Personen 
jedoch nur, wenn sie mit dem Anspruchsberech
tigten zur Zeit seines Todes in häuslicher Ge
meinschaft gelebt halben." 

10. Im § 420 Abs. 1 zweiter Sa:tz ist der Aus
druck ,,§ 8 Albs. 1 Z. 3 Lit. a und b" durch den 
AUSIdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 ltit. a" zu ersetz·en. 

N. § 421 A:bs. i hat zu lauten: 
,,(2) B>ei V,ersicherungsträgern,c1eren Spren

gel sich nicht über mehr als ein Land el'stl'eckt, 
hat, wenn m'ehrere ,entsendebel1echlO~gte StelLen ~n 
der Gruppe der Dienstgeber oder ·der Dienst
nehmer ein Betracht kommen, .der ziUständi:ge 
Larudreshauptmann die auf .die einzelnen Suellen 
entfallende Zahl von V'erSlicherungsv.ertl'etern 
unter Booachtnahme auf die ,durchsch,nitdiche 
Z'ahl der Ver&icherten in den den einzelnen Stel
Len zugehömgen Gruppen von Dienstnehmern 
oder DiJenstgiebem festzu!>etz,en. D~e Berechnung 
der auf ,die ,einzeLnen SteHen entfalLenden Zahl 
von Ver&icherungsVlertretJern hat nach dem 
System ,d'Hondt zuertfolg,en. Die Wahlzahl ist 
in Dez,imalzJahlen zu ,errechnen. Haben nach die
ser Berechnung meihnere Stellen den gleichen An
spruch ,auf leinen Ver:>icherungsVientl'eter, so ent
scheidet ,dias Los. Die Acufteilung gilt j,eweilJs für 
diJe hetrdfende Amt51dauer. 

In a. § 42.1 wbs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 

sich über mehr als ein Land erstreckt, gelten 
die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 mit der 
Maßgabe, daß 

a) in Fällen, in denen der W,irkungsbereich 
der örtlich und sachlich zuständigen öffent
lich-rechdichen Interessenve-rtretung der 
Di.enstnehmer sich nicht über mehr als ein 
Land erstreckt und eine für das gesamte 
Bundesgebiet· zuständige öffentlich-·recht
-liche Interessenvertretung· nicht besteht, der 
Berechnung der auf die einzelnen Stellen 
'entfallend,en Z2Jhl von Versicherungsver
tretern die Gesamtzahl .der im Bundes
gehiet in Betracht kommenden Dienstneh
mer zugrunde zu h;gen ist und 

b) die ß.efugnisse des Landeshauptmannes dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung zu
stehen. 

12. Im § 426 Abs. 3 ist .der Ausdruck ,iund 
einem vom Obmann bestltmmten B'edienslOeten 
der An:slla1t." ,dturch :den Ausdruck ,;urrdeinem 
vom Obmann für alle oder für jeweils im vor
hinlein fesq~elegte Angdeg,enheit'en des Ausschus
ses hestlimmtlen B,edilensteten der Anstalt. " zu 
ersetzen. 

13. § 435 Abs. 1 Z. 4 hat zu Lauten: 

,,4. die BleschlußfalSS/U!ng ,üher die Satzung 
(Mustersatzung ~emäß § 455 Acbs. 2) .und deren 
li.nderung ;" 

14. § 438 Albs. 1, Z. 2 hat zu Iautlen: 

,,2. bei der Errichtung von' Gebäuden, die 
Zwecken Idler Verwaltung, ,der Krankenhehand
Lung, der AnlStaluspflege, der Jugendlichen- und 
GesU11ldenunte11Suchungen, der UrrfaIlheilhehanid
lung, Ider ~eha:b~Iiltacion, der Maßnahmen zur 
F,estl~g!Ung der Gesundheit, der Knankheitsver
hütmng oder der GeSfUll1idheitsvonsorge dlienen' sol
len sow.ve bei der Sch,affung von derartJiJgen Zwek
ken di1enenden Einrichtung'en in ej.~enen oder 
fremden Gebäuden; Idas gleiche gilt auch für 
die Erweiterung von GebäUlden oder Einrichtun
g,en, soweit es sich nich~ nur um die Er'h2Jltungs
oder InstlarudsetzuJlIgs'al"beiiten oder um die Er
neuerung .des InVlentans handelt;" 

15. a) § 444 Abs. 2 letzter. Satz hat zu lruten: 
"Gemeinsame Ertdige und Aufwendunlg.en sind 
auf die ,genannten Versicheru1lJgen nach deli B.e
stimmungen' der Riechn'1l11!gsvorschrif,ten aufzu
teilen." 

b) § 444 A'bs. 4 Einleitung hat zu Lauten: 
,;D~e Gebiletskrankenbssen haben dlie ErfoLgs-

1"echnung el'stmah für das Ja;,hr 1978 und sodann 
für jedes weitere zweite Jahr getrennt nach fol
g,enden Vel'sichertengruppen zu ,enstellen:" 

c) Im § 444 Ahs. 4 fünfter Satz hat der Aus
druck "unld der &tatistlis,chen Nachweisuh!gen" zu 
entlfaUen. . 

td) § 444 Abs. 5 erster SaJtz hat zu lauten: 
,,:Wenn für ein Geschäftsjahr 2 v. H. der Er
träge ,an Versich,el1Ung~beiträ~en ,die Aufwendun
gen ,der JUigendlichen- und Gemndenun1JerSlUchun
gen einschließIich .der Kosten für die Errichtung 
und den Betl1Deb der hiezu erfo1"der1ichen eige
nen Einrichtungen hzw. der B'el'leitstellung ent
sprechender V:ertragseinrichtungen für dieses 
J ahr überstlei~en, OJSIt ,der U nterschiedshetr;a;,g einer 
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18 IH 1 ;der iBei:1agen 

b) Lm § 449 Ahs. 2 zweiter Satz i,st der Aus
druck "dem Bund:esmmister~um" durch ,den Aus
druck "dem Bundesminisrer" zu ersetzen. 

gesond:el1ten Rückl~~ ~uZllllfiÜhren; hiebei sind 
dle Erträge an Ver,sicherrut1Jg5ibe~trägen um d~e 
gemäß § 447 f A'bs. 1 bis 4 zru leistenden über
weisungen zu V'ermindern." c) Im § 449 Abs. 3 vverter Satz ist der Aus

druck "des BuncLesmhlllstel1iums" durch den Aus-
16. § 446 Abs. 1 Z. 2 und 3 haben zu lauten: druck "des Bundesministel1S" zu ersetzen. 

,,2. Im Darlehen, d~e ,nach den Bestlimmung'en cl) Lm § 449 Abs. 4 zwei<ter Satz ist der Aus-
des § 230 c ABGB zur Anlregung von MündeLgeld druck "Das BUnld:esministel1ium" durch den Aus
geeignet ,sind; druck "Der Bundesminister" und ~m dritten 

3. in in1änd~schen LiJegenschaftJen, wenn deren Satz ,der Aoodruck "das Burudesministerium" 
Erwerb nach ,den Bes'uimmung,en ,des § 230 d durch :den Aus.druck ",der BruncLesmiruilSiter" zu er
ABGB zur Anlegung von MündelgeLd gee~gnet setzen. 

20. 1m § 452 dritter Satz ist der Aoodruck "das 
17. Im § 447a Ahs. 4 !ist der Ausdruck Bundesmmisteruum" ,durch den Ausdruck "der 

d d d Bundesminrster" zu ersetzen. ,,1 v. H." , arch . ,en Alooruck ,,1,4 v. H." zu 
ers'etzen. 

21. Im !Achten Tei:! ,ist nach Abschnitt IX fol-
18.a) 1m § 448 Abs. 1 zweiter Satz ,ist der gend~r Abschnitt X anzufügen: 

Ausdruck "Bun;desminist.eI1ium" ,durch den Aus-
. druck "BundesministJer" zu el1setzen. "AIBSCHNITT X 

:b) Im § 448 Albs. 2 zweiter Satz ,ist der Aus
druck ,,das Bundesministel1i'UlIll" durch den Aus
druck ".der BUJndesminJ~ster" zu ,erSietl;en. 

c) Im § 448 Abs. 3 dritter Ha1hsatz ~st ,der 
Ausdruck ",das Bundesm~niJsterium" durch den 
Ausdruck ",der Bundesmini,ster" sowie im letzten 
Satz d~e AJusdrücke "das Bundesministerium" 
und ,~dem iBurudesministerium" durch ,die Aus
drü~e "der Burudesminister" und ,;cLem BUl11des
ministler" zu ef'setz'en. 

cl) § 448 Abs. 4 hat zu !taUtlen: 
,,(4) Der Viertretler der Amsichtsbehörde roann 

gegen B:esch1Ü1Sse eines Verw,altrungskörpel1s, die 
gegen Gesetz oder Satzung oder ,die daraJuf be
ruhenden sonst~gen Rechtsvol1schl'~f,ten verstoßen, 
der V;el1tl1etJer des Brundesmini:stells für Finanzen 
gegen Blesch.lüsse, dile ,die fiina'l1JzlieL1en Interes~en 
des Bundes herÜihwn, Einspruch mit aufsch,j.e
bender Wirkung ,erheben. Der Vorsitz,ende hat 
die Durcht"ührung des B,esch,l'UJss'es, ,gegen den Ein
spruch erhoben wonden ,1st, vorläufig aufz,uschie
hen und ,die EntJsche~dung der Aufsichtsbehönde, 
bei e~em Einspruch des Vertneters des Bundes
miruistJers für F,manzren di'e EntJschleioong des Bun
desminister für 'so~ia!le V;erw:ai~tlUng, di'e ,dieser.im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen zu tref{len haJt, ,eiruzuholen." 

e) Im § 448 Ahs. 5 zweiter Satz ~,st ,der Aus
druck "Da\S BurudesminiSterium" durch den Aus
druck "Der Bundesminister" zu ersetzen. 

19. a) § 449 Abs. 1 ers,tJer Satz hat zu lauten: 

"Die Auifsichtsihehörden haben die Geharung 
der V,el1Sicherungstr:iger ,(des Hau ptv,erbandes) 
dahin zu überwachen, daß Gesetz und Satzung 
sowi:e d1e ,darauf beruhenden sonstig,en Rechts
vOI1SchI1iJften beachtet werden." 

Elektronische Datenverarbeitung 

§ 460 b. Die VeI1&icherun&SI1Jummer rmch § 31 
Arbs. 3 Z. 14 sowie ,die bei Iden So:m,alversiche
rungstJrägern (Hauptverband) verwendeten per
sonenbezogenen Ol'dnung~begriffe (wie' beispiels
weise D~enstJgeberkontonummer und Vertrags
partnJernummer) können in ,der eJektronischen 
DatJenIVJeraI1beitung für Zwecke der Sozialver
sicherung und der ArbdtsmarktV'erwal'tung ver
Wlendet wenden." 

22. Im § 474 Abs. 1 letzter Satz ,i,st der Aus
druck "WeitJer- und Se~bstV'eMichel1te" durch den 
Au~druck "Selbstversich,erte" zu ers'etzen. 

23. ia) § 479 ~b.s. 2 letzter Ha'l:bsatz ~1at zu lau
ten: 

"nachstehende B,es1Jmmungen sind entspl'echend 
anzuwenden: 

1. von den Bestimmunlgen des Ersten 'teiles 
die §§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. b, 10 Ahs. 7, 21, 22, 32, 
38, 40, 42, 43, 60 A<bs. ,t und 3, 61, 62, 64 mit 
der Maß,gabe, daß im Ab~. 2 an StelLe des nach 
§ 58 Abs. 5 berufenen VeI1Sicherungsträgers der 
Tr~ger der zusätzlichen' PeuslionsV'enicherrut1Jg 
tritt, 65 his 69, 73 Ahs. 6 und 8, 79 Abs. 1, 81, 
84 Abs. 1, Abs. 2 Z. 2, Abs. 3 und 5, 86, 87, 96, 
97, 91l, 98 a, 101, 102 Ahs. 5, 103, 104 Ahs. 2, 
3 und 5, 107, 108, 109 bü,s 114; 

2. von den Bes.t~mmungen des Fünften 1ieiles 
d1e §§ 321 und 332 bis 337; 

3. dne BlestJiJmmungen des Siebenten Teiles; 

4. von den Bestimmun~en des Achten Teiles 
die §§ 421 bis 425, 426 Abs. 1 Z. 2, Achs. 2 und 3, 
431, 432, 435 mit der Maßgahe, daß über die 
Satzung und deren Änderung, soweit es s<ich um 

1141 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)18 von 32

www.parlament.gv.at



1141 der B,eilagen 19 

BeWtr~ge und Leilstungen handeLt oder uber die 
Auflösung eil1ies Tdgers der zUlsätzlichen Pen
sionsverSlicherung, eirue gültige Beschlußfassung 
rw.r mit einer Meh!lhe~t von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen in jeder der bei den Grup
pen erfotg,en kann, 436, 437, 438, jedoch Abs. 4 
mit AUSll!ahme des ersten und zwe~ten Satzes, 
441, 442, 443, 444, 446, 447, 448 bis 453, 
455 Abos. 1, 460 und 460aj § 421 für den B,ereich 
des P'ellJsionsinstitu1Jes der Lin~er Elektrizitäts-, 
Fernwärnne- und V'erkehrsbetniebe AkniJengeseH
schaft mit der weitenen Maßgabe, daß di'e Ver
sichenungsvertreter aus ,der Gruppe der Dienst
geber vom Betriebsuntemehmer LinZier Elektri
zitäts-, Fernwärnne- und ~erkoehrsbetnrebe Aktien
gesellsch,aft zu ent's,endensind." 

b) Im § 479 Aibs. 3 hat ,der Ausdruck "nach 
den Bescimmungen der Satzungen" zu ,entfallen. 

24. Im § 479d Abs. 2 zweiter Satz ist der 
Ausdruck "Ausgaben der erw;e1tlel100n HeiHür
sorge" durch den Al'UJsdruck ".AJUJs~aben für Maß
nahmen zur Flestigung der GeSU1lJdheit" zu er
setzen. 

24 a. Im § 500 ist der Ausdruck ,,§§. 501, 
502 Abs. 1 bis 3 und 5, 505 und 506," durch 
den Ausdruck ,,§§ 501, 502 Albs. 1 bis 3 und 5 
und 506," zu ers,etzen. 

25. § 505 hat zu entfaLlen. 

2'5 a. Im § 5,06 Ahs. 3 erster Satz ist der 
Ausdruck ,,§§ 501, 502 Aibs. 1 bis 3 und 5, 
und 505" durch den Ausdruck ,,§§ 501, 502 
Albs. :1 bis 3 und 5" ,sowie der Ausdr,uck ,,§ 501 
bis 505" .durch .den Ausdruck ,,§§ 50'1 bis 5,04" 
zu ersetzen. 

26.a) § 5'15 Abs. 1 Z. 1 hat zu 1autlen: 

,,1. ,in der Kra.nkenversichJenmg. Weiterver
sich~rtlen 'a,1s Selbstversichertleim Sinne ,des § 16;" 

b) Im § 515 Abs. 1 Z. 3 ist der Aius,druck 
,,§ 18" ,durch ,den AIwdruck ,,§ 16" ?JU ersetzen. 

27. ,a) In der Anla,ge 1 hat die Z. 20 wi'e folgt 
zu laullen: 

,,20. Erhankungen durch 
Erschüttel1Ulfig bei der Arlbeit 
mit Preß1uf1lWerkZleUJgen und 
g1eicha!lciJg Wlirkenden W;e1'1k
zeugen und Maschinen (wie 
z. B. Motons~g,en) 'sow:ie durch 
AI'beit an AnkJopfmaJschinen" 

b) Der Anll.a,ge 1 sind fol
gende Z. 41 unld42 anzu
fügen: 

,,41. E!lkrankungen ,durch 
flüchcige I~oc}'lanlaJtle 

AUe Unternehmen 

Alle Unternehmen 

Artikel VI 

Qbergangsbestimmungen 

(1) D~e et'lStmaligen MeLdungen für P,ersonen, 
die nach iden BestiJmmungJen :rues,es Bundesgesetzes 
der Pf1ichtversicherung IlIach :dem Allgemeinen 
Sozialversiche11\ll1lgsg·esetz arn 1. Jänner 1979 
untediegen und nicht 'schon. ZIllr PflichtversichJe
rung mgemeldec sind, Siind bis 31. März 1979 
beim zuständigen V,ersicherungst.dcger zu 'elistat
ten. D~e Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 41 
bis 43 unld 111 h~s 113 ,des Allgemeinen Sozia:I
ve11SlicherungsgesetZies sind entsprechend anzu
wenden. 

(2) Dre A1lItr:rgsteil1ung für die Selbstv,ers:iche
runggemäß § 18 dies AUgeme,inen Soz,i:rl ver
sich,enungs'gesetZles in ,der FassfUll'g des Art. I Z. 11 
ist auch in den Fällen ZlUläSlSig, in denen die 
Antmgsft'!ist gemäß § 18 Ahs. 4 des Allgemeinen 
SoziJalvel1SJich,erungsgesetzes ün der Fassung ,des 
Art. I Z. Harn 1. Jänn,er 1979 noch nicht ahge
laufen ist. 

(3) Leistungen, d~e illrer Ar,t nach a.Is fr,ei
willig,e soziale ZuwendlllIlJgen im Sillne der Richt
linien gemäß § 31 Albs. 3 Z. 3 ,des Allgeme~nen 
SO?Jiahnersicherung.sges,et~es nJach dem Stand vom 
31. Dez,em'ber 1978 gelten, können auch nach 
dem 31. Dezember 1978 ,in ,dem vor dem 1. Mai 
1978 vom zuständigen V,er,Wlaltungskörper des 
VeI1sQchel1Ul1g1Str~gers beschloSis'enen Ausmaß, ein
schließlich des dem Ver,slichJerungsträger im Zu
sammenhang mit ,der Er.bringung rueser Leistun
gen erwachsenen Sach- und BersoIllalaufwimdes, 
soweit ,er nicht von den ,einz·elnen Bedien:steten 
g,etragen 'wurlde, wei1Jer g,ewähn werden, auch 
wenn dadurch der Ges·a.mtaUJfwand für fre,iwillige 
sozia1e Zuwenldung,en den Hundertsatz von 3,5 
der IauJenden ßoezüge aliler Soz,iahersicherunlgs
bed~ensooten im aJbgelMlifenen Geschäftsjahr über
s:tJeiJgt. IncUesem Falle [&t die Einführung neuer 
und die Erhöhung hisher .gewährter ff'eiwilliger 
soZlialer ZUWlendungen erst dann zulässig, wenn 
der Ges'amtaufwa,nd für freiwiUige soz,iale Zu
wendungen unter diesen Hundernsatz sinkt. 

(4) 'Ist eine Person, die am 1. Jänner 1979 auf 
Grund der Folgen einles Unfalles, der erst g,emäß 
§ 1,76 Abs. 4 des J\ll1gemeinen Sozial versicherungs
gesetzes ,in der Fas'sung des Art. III Z. 1 .einem 
Ai'beitSIUnfaH gLeichgeSlt'eUt w,il1d, vöHig erwerbs
Wnifähig, so ,sind ihr ,die Leistungen aus der Un
faHvemicher:ung zu gewähren, wenn der Vet'lSiche
rungsfa11 nach ,ctem 31. Dezember 1955 einge
tneten ist und der Antmag bis 31. Dezember 1979 
gestJel1t wil"d. Die Leistungen 'Slind frühestens ab 
1. Jänner '1979 zu ,gewähren. Wlird der Antrag 
später ,gestellt, gebühren ,d1e Leistungen ab dem 
auf di~ Antmg~e'l1ung folgenden Monatsersten. 

42. Erkrankungen durch 
DimetlhyLformamid" 

(5) Im FalLe des 'rdurcheinen Unfall verur
AHe Unternehmen sachten Todes des Versicherten, der iCr.iilt gemäß 
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§ '176 Ahs.4 ,des A:l1r;emeinen Soe:~lv,ers,ichefTUngs- ' ab dem a'uf die Antmgsuellung fol!g,enden Monats
gesetzes in ,der Fassung .des Art. UI Z. 1 einem ersten. 
Arheitsunfaill ,glleichr;esteHt wind, ~ind ,die Lei
stung,en der Unif,aUv,ens,ich!erung an die Hinter
bLiebenen zur;ewähren, wenn der Versich~rungs
fa!t1 nach ,dem 31. Dezember 1955 'eingetroeten ist 
und ,der Antr:lig b1s 31., Dezember 1979 gestellt 
wird. D~e Leistungen sinld frühesltens ah 1. Jän
ner 1979 zu gewähren. Wid .der Antroag später 
gestellt, gebühroen die b,istungen Q,b ,dem auf ,die 
Antragstellung foLr/enden Monats,ersten. 

(6) iD1e Bestimmurugen ,des § 225 Abs. 1 Z. 1 
lit. b des Allgemeinen Sozialvers,icherungsgesetzes 
in ,der Fassurug des Ar>t. IV Z. 1 :sütd nur anZlU
wenden, wenn der Stichtag nach dem 31. Dezem
ber 1978 liegt. 

(7) Die B:escimmungen des § 252 Abs. 1 des 
AUgemeiruen Sozia:lversicherunr/sgeset:z'esin <der 
Fassung des Art. IV Z. 4 'Sind ,auJ Antrag ab 
1. Jänruer 1979 auch auf Versicherungsfä\11e anzu
wenden, ,in denen ,der Stichtaig vor dem 1. Jän
ner 1979 li~t bzw. der Versicherungsf.aU vor 
dem 1. Jänner 1956 ,eingetr>eten ist. Die Leistung 
gebührt 'ah 1. Jänner 1979, wenn ,der Antrag bis 
31. Dezember 1979 'gJestel1t wil'd, sonst 'ab ,dem 
der Annragsttelilwng fo1genden Monatsersten. 

(8)§ 258 Ab,s. 2 des A1Lgemevnen Sozialv'er
sicherungi>gesetZJes 'gilt nicht, wenn 

a) der Ehesch1~eßung ,eine Sche~dung gemäß 
,§ 55 des Ehegeset0es in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 303/1978 vor
angega,ngen ~t und 

b) ,die darauffolgende Ehe in ,der Zeit vom 
1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1981 geschlos
sen worden ist und der Altersunterschied 
der Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre 
betragen hat. 

(9) me Bestwmung des § 264 Ahs. 1 l,it. a 
des Al1g,emeinen S()IZJi.a.tvefls~cherungsgesetz,es in 
der Fassung des Art. IV Z. ,10 ist auf Antrag 
auch fürl1echtskräfti:g zuerkannte Hinterb1i,ebe
nenpeus,ionen .anzuwenden, der,en StJichtag im 
Kalenderjahr 1978 ,liegt. Wir>d ,der Antmg b~s 
31. Dezember 1980 gestellt, ,gebührt ,die neu be-

'flechnete Pension ab 1. Jänner 1979, in allen 
anderen FälLena!b dem ,der Antragst!ellung f()llgen
den Monatsensten. 

(10) Le~det ,ein Vensichenter am 1. Jänner 1979 
an einer Krankheit, ,die ,erst ,auf Grund der Be
soimmU11lg des Art. V Z. 27 als B'erutskt-,ankheit 
anerkannt wirod, so sind ihm die Leistungen der 
U nf'<l!l1versichienung zu gewähr,en, wenn der Ver
sicherungsf'allll1ach Idem 31. Dezember 1955 ein
gletroeten ~st und ,der Antnag bis 31. Dez'ember 
1979 gesteHt wind. Die Leistung'en sind frühe
stens <a!b 1. Jänner 1979 :cu gewähren. Wind der 
Antr<l!g später glesttel1t, gebühr,en ,die leistungen 

(11) 1m Falle des ldurch' eine Krankheit ver
ursachten Todes des Versich'emen, die erst auf 
Grund der Bes'cirnmunr/en Ides Art. V Z. 27 als 
B,eru.fskrank!heit anerokannt w,u,d, sind <d~e Lei
stungen .der Unfiallvers'ich,erung ,an die Hinter
bLiebenen zu gewährten, Wlenn ,der Versich'erungs
falU nach dem 31. DeZiember 1955 ,eingetreten 
~st und ,der Antmg bis 31. Dezemb:er 1979 ge-, 
SlleUt wi1<d. Die Lei&t:ungen sirud fffiihestens ab 
1. Jänner 1979 zu ,r;ewähren. Wird der Antrag 
später gestellt, gebühr,endie Leistunr;en ab dem 
auf ,di,e An'tragslJeHung fdgenden Monr.:ttsyrsten. 

1(12) Bis zum Wirksamwerden der Richtlinien 
nach § 31 Abs.'3 Z. 21 des Allgemeinen Soz·~aI
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 18 Et. c haben die Versicherungsträger bei 
Beurteilung der lbelSOnderen sozi.a,len Schutzbe
dürftigkeit im Sinne des § 136 Albs. 5 des AU
gemeinen Sozia'lversicherungsgeselJZes nach Maß
gabe der die~beZiÜglichenEmpfe:h[ung des Haupt
verhandes der österreichischen Sozialversiche
rungsträg,er nach dem Stand vom 31. Dezem
ber 1978 vorzugehen. 

Artikel VII 

Nachträglicher Einkauf von Versicherungszeiten 
für Zeiten der Kindererziehung (-pflege) 

(1) D[e 'B'esoimmungen des Art. VII der 
32. No~elle ZIUm AU,~emeinen S()l2Ji,alvers,ich~
rungs'gesetz; BGBL Nr. 7.04/1976, ~n der Pa<ssung 
des Art. VI 'a des S(2)~alvensich,erungs-Knderungs
g,eretzes 1977, BGB'l. Nr. 648/1977, sind auf den 
nachträglichen Eirrklauf von ZeilJen, 'di,e bei frü
herem W,inksamk!eitsheginn des § 18 Abs. 1 des 
Al1g:ememen Soziahnersich,erungsgesetws in der 
Fassung des Art. I Z. 11 zur SeLbstvel1sicherun,g 
in der P,en~ons'V'ersicherung >berechtigt hätten, 
mit foLgender Maßgabe anzuwenden: 

1. Die Erfüllung der im Art. VII Abs. 1 1it. a 
und b der 32. Nove1J.e zum ALlgemeinen Sozial
versicherungsg,esetz angegebenen Voraussetzung,en 
ist nicht nachzuweisen. 

2. Der Binkam von Z,eiten ,der Pflege. und 
Erziehung emes IGnides, die zur Selbstversicherung 
in der Pensionsvensich,erung iber>echtigt hätten, 
ml'd dadurch nicht iamgeschiloS'sen, daß während 
dieser Zeiten ,eine BerechlJLgung zur Weiterver
sicherung in der 'PensioDlsv,ersicherung nach den 
jeweLls in Geltung gestandenen Vorschniften he
st<l!11Jden hat. 

3. Die Antra,gstel1erin muß im Zeitpunkt der 
Antragstellung nJach Art. VII Abs. 1 der 32. No
velle zum Allgemeinen Soz,ialvensicherungs,ges'etz, 
BGBL Nr. 704/1976, ihren Wohnsitz im Inlanu 
haben. 

1141 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)20 von 32

www.parlament.gv.at



1.141 der Seilag en 21 

4. Der Zeitl'anxm, in demdile einZIukaufenden 
,ver,~ichefTU11Jgszeiten Iliegen mü~en, beg~nnt mit 
dem KJ;iJenderjahr, das auf ,die Vol1endung des 
15. Lebensja:hl'es der Antragstel1emn foLgt, frühe
stens jedoch mit dem 1. Jänner 1939 und endet 
mit dem 31. Dezember 1978. 

5. Die Entrichtung von Beiträgen ,is/t nur für 
die Gesamtz:ahl der vollen Ka,lendermonate der 
itllSgfsaffit ,in Betracht kommenden Z~iten, höch
stens aber für .die 'Letzten 36 solcher Monate zru
läss!tg. 

6. Art. VII .A!bs. 12 der 32. Novelle zum All
gemeinen Soz,ialve1"sicherrun~sgesetz ist nicht an
zuwenden. 

(2) B,ei ,der Anwendung Ides § 18 .Albs. 1 des 
AHgemeinen SoZlialversicherungsgesetzes in der 
F,as.sung des Art. I Z. 11 gilt ,rue V011aussetzmng, 
daß die AIibeitJskraft der AntragstJe11eJ.11n über
wiegend durch die PfLege und Erziehung ,des Kin
des beansprucht worden ,ist, jedenf,alLsals erf,üiHt, 
wenn während der ,m B'etracht kommenden Zeit 
Venichenungspflicht ,in ,der ,gesetzLichen Krranken
versichenung nicht rbestJanden hat. 

Artikel VIII 

Finanzausgleich zwischen der Pensionsversiche
rungsanstalt der Angestellten und der Pensions

versicherungsanstalt der Arbeiter 

(1) Die P,etllSionsvef!sich:erungsanstalt der Ange
stJellten hat für d~e Geschäftsj,ahl'le 1977 his 1984 
an die Pensionsvel'lSicher:ungsanstalt der A1'Iheiter 
einen Hundel'ltsatz der Erträ·ge ,an Versicherungs
beiträgen für Pflichtve~sich'erte zu überweisen. 
Dieser Hundertsatzengibt sich alUS dem a1iquoten 
Anheil 'an den S,eiträgen zur Pflichtv,eflSicherung 
bei ·der Pensionsv,eIiSich'enungsa.nstalt der Ange
stellten, und zwar 

Un J aih1'le 1977 ,für . . . . . . . . .. 49 000 Verslicherte, 
in den Jahren 1978 und 1979 

für je .................. 64 000 Versicherte, 
Un J ah1'le 1980 für ........ 44 000 VeIiSicherte, 
im Jahre !1981 für ........ 34000 Versicherte, 
Un Jahre 1982 für ........ 29000 Versiche1'lte, 
im Jl,l,hre 1983 ,für ........ 24 000 VerSlich'erte, 
im Jrahre 1984 für ........ ,15000 Vers,ich'erte. 

Der Hunde1'ltlSatz ist ':1Iuf ,dl'lei nezimaJ1stellenzu 
runlden. 

(2) Die überweisungen nach. A'hs. 1 werden 
begrenzt mit ·der Maßga:be, daß 

a) .die üherweisungen für ein Geschäftsjahr 
50 v. H. des Gebarungsüherschusses nicht 
übeIiSteig,en dürfen, der im Rechnungsa,b
schluß fürdiieses Geschäftsjahr ohne Berück
sichtigung :der überw.eisung nach:zuweisen 
wäre,Ullid 

Ib)der GebaJl'lUnlgsülberschuß in,f~l~e der über
weisung nicht unter 1,5 v. H.des ·für dieses 
Geschäftsjrahr erwachs:enden Aufwandes -
aUISgenommen !die AUlfW!enloongen für d~e 
Au!;g1eichszwlagen und ,die Wohnungsbei
hilfen - sinkt . 

.(3) ,Für das Geschäftsjamr 1977 t1st die Differenz 
auf den für ) 977 übel1Wiesenen Hetra<g birs zum 
31. Dezember 1978 nachzuentmchten. 

(4) D~e überwleisung für dais GeschäftJsjahr 1978 
ist in der Höhe :des voraussichtlichen Ges'amt
betrages his ZIUill1 31.' Dezemiher 1978 zu bevor~ 
schoussen. Der Ausigleich ist innenhalb der ersten 
fünf Monl;litJe ,des KJaLenderj ahres1979 vorzuneh
men. 

(5) D~e überwcisungen rur ,die GeschäftlSjahre 
1979 bis 1984. sind spä1)estens bis zum 25.' eines 
jeden KaJliendermonates Ü,n der Höhe eines Zwölf
tJels !des vOl;alUssichdichen Gesalffillbetra,ges zu be
vorschussen. Der ,Ausgleich ist tinnerha1b der 
erstJen fünf Monate des foLgenden Kalenderjahres 
vorzun!ehmen. 

(6) Bei der Ermi1)tlLung des . Bundesbeitragres 
nach § 80 des A11gememen Sozialvel'Slicherungs-' 
gesetzes hat .d:re Ben&Lons'V.ersicherungs·an'stalt der 
Anogestehlten bei den AUifwenoongendie über
weisungen nach den Abs. 1 bis 5 außer Betracht 
ZIU LaISsen. 

(7) Brei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach 
§ 80 des Allgemeinen SozialV1ersicherungsgesetz,es 
hat .die Pensionsve~sicherrungsans1)ah der Arbeiter 
bei den Erträgen von der überweisung für die 
Geschäftsja,hre 1978 bis 1984 jeweils ein Vie'rtel 
des B.etl'l:liges außer Betracht zu lassen. Von der 
RestülbeJ.1Weisung für das Geschäftsjahr 1977 hat 
dlie P,ensionsVlel1sichenungSla:ustalt der ArbeitJer bei 
der Emuttlung des Bundesbeitrages für das Ge
schäftJsjahr 1978 'nach § 80 des AlLgemeinen 
Sozialv,el'lsicherungsgesetzes 5 906 052,78 S außer 
B,etJ.1acht zulassen. 

(8) D:ie nach Ahs. 7 außer Bet1'lacht ZIU lassen
den MittJel srunld !Unmittf!~bar nach der über
weiiJsung der Liquiditätsreserv.e nach § 444 ades 
AtLgemeinen SoZ!~alversiche1"\ll11lgSigesetzes zuzu
führen. 

(9)· Art. VIII der 32. Novene zum Allgemeinen 
SoZlialV',enicherungsgesetz, BüBt Nr. 704/1976, 
W!ilid 'arufgehohen. 

Artikel· IX 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes (1. Novelle zum GSVG) 

Das Gewel'!bliiche Sozial vers,ich,enung~gesetz, 
BGBl. Nr. 560/1978, wil1d geändert wie folgt: 

1. Im § 74 Aibs. 5 ,letzter Satz äst der AU!sdnuck 
"Träger der UnfallVlel'lSlicherung nach dem All
gemeilln.en SozialViersichenungsg~etz" durch den 
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Ausdruck "Träg>er der UnfaLlversicherung" 
ers·etzen. 

2. a) § 128 Abs. 1 Z. 4 halt 'Zu Lauten: 
,,4. die ScieEkiflider;" 

zu I 7. Im § 145 Abs. 3 lit.a ist der Ausdruck 
"Ausspruch im Sinne ,des § 61 Abs. 3 Ehegesetz" 
durch den Ausdruck "Ausspruch nach § 61 Abs. 3 
Ehegesetz" zu ersetzen. 

Ib) Im § 128 .A!bs. 1 sind n:lich der Z. 4 
Z. 5 sowie fdlgender Satz einzufügen: 

eme 7a. Im § 14,6 Arbs. 4 ist nach dem ersten 
Satz folgender Satz einzufügen: 

,,5. ,die Enikel. 

Die in Z. 4 und 5 genannten Personen gelten 
nur d:li1l!n als Kinlder, wenn sie mit ·dem Ver
sicherten stä.ndigin HaJUSglemeirusclraft leben, die 
in Z. 5 genannten Rerson<en überdies ruur dann, 
wenn ~ie gegenüber dem Versicherten im Sinne 
des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und 
sie UllId der Versiche11te ihren W ohnSlitzim Iruarud 
halben." 

"Hinsichtlich der Ermittlung des Erwenbse,in
kommens aus einem land(forst)wirrschaftlichen 
.Betrieb ist § 149 Albs. 5 und 6 entsprechend 
anzuwenden. " 

c) Im § 128 Abs. 1 vorJetzter Hailbsatz hat 
der Ausdruck ,,tim Sinne der Z. 4" zu entfallen. 

3. § 131 A:bs. 3 ers1ler Sa1:Z oot zu lauten: 

"iW,aren die V'Orauss·etzungen für die Anwen
dung. des Ahs. 2 in einem KaJend'erjahr gegeben, 
war der Pensronsberechtigtle aber .in diesem 
Kalenlderj3:hr nicht Iständig selbständig oder un-

o seLbstärudigerwellbstäti,g oder hat der Pensions
berechuiJgte während der Zeit, in der die Pension 
W1eggefalleri war, ,ein Erwetbseinkommen be
zogen, das in einzdruen Kalendermonaten ,dieses 
K:a:Lenderjahres ,den im § 253 Abs. 1 des All
gemeinen SOZliailrversicherurugsgesetzes genannten, 
jeweils geltenden Betrag nicht .Üibersteigt, ~ann 
er beim Ver!limerungsträger bis 31. März des 
folgenden Kalenderjahres beantragen, daß die I 
Bestimmung>en ,des Albs. 2 Für ,das vorangeg,an
gene Kalenderjahr neUerUich 'angewendetwerden, 
wobei als monatLich gebührendes Erweribseinikom
men ein ZwötftJel der Summe .des Erwe~bsein
kommens ,des vOl1alligegangenenKaIenderjabl1es 
anlzunehmen rst." . 

4. Im § 137 A:bs. 2 lit. a ist der Ausdruck 
"Aussp11Uch im Sinne des § 61 Ahs. 3 Ehegesetz" 
durch den Au~druck. "Aus,spruch nach § 61 Ahs. 3 
Ehegesetz" zu ersetzen. 

8. § 150 Abs. 1 und 2 halben Z'll !auten: 

,,(1) Der RichtlSatz beträgt unlbeschadet der 
Bestimmungen 'des Abs. 2 

a) für Pensionsher:echtigte alUS eigener 
P.ensions~er:slicherung 

a:a) wenn sie mit dem Ehegatten 
(der Ehegattin) im gemein
salmen Haushalt leben .... 

hb) wenn ,die Voraussetzungen 

4731 S, 

Dlach aJa) IIIicht zutreff'en .... 3 308 S, 

b) für PensionSbellechtigte auf Wit-
wen(Wlitwer)pension ........... 3 308 S, 

c) für Pensionslberechtigte .mf W,aisenperusion: 

laa) his zur Vollendung 'des 
24. Lebensj,ahres .......... 1 236 S, 

faJlls :heide Elternteile ve!'suor-
hen srntd ............... . 1856 S, 

blb) nach VolJlendulilig des 24. Le-
bensjalhnes ............... . 2194 S, 

InaJlils heide Bternteile verstO'r-
ben sind ................ 3 308 S. 

Der R,ichtsatz gemäß tit.a el1höht sich um 355 S 
für jedes KI1nd (§ 128), .dessen NettJoeinkomrnen 
,den Richtsatz rur ,einlfach verwaiste Kinder b~s 
zur Vollendung des 24. Lebensjaihresnicht er
reicht. 

{2) An ,die SteHe der RichtsäOze und .der Richt
satz erhöhung gemäß Albs. 1 treten laib 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmla!ls ab 1. Jänner 1980, 
die unter ß.edachtnaihme 'aIUIf § 51 mit dem An-

5. Im § 138 el1soer Satz ist der Ausdruck. paswngsfakuor (§ 47) vervieJlfachtien BeträgJe." 
,,(§ 128)" durch den Ausdruck "im Sinne des 
§ 128 Albs. 1 Z. 1 his 4 ,und Abs. 2" zu er-

6. § 144 Ab~. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Zu der AltJers(Erwerbsunfähigkei~s)penSlion 
gebiilhr:t für j.edes Kind (§ 128) ein Kinderzu
schuß. Für die Dauer des Anspruches auf Kinlder
zuschuß für ein tim § 128 Abs. 1 Z. 5 bezeichnetes 
Kind gebührt für ,&eses Kinid, Wlennes gleich
zeit~g a!ls Kind im Sinne des § 128 Abs. 1 Z. 1, 
2, 3 oder 4 oder Albs. 2 gilt, alUS .diesen Gründen 
kein weiterer K~nderzuschuß. über das voll
endete 18. Lebensjahr wand der Kin:derzuschuß 
ruur auf besonderen Antrag gewährt." 

9. Nach § 182 :ist ein § 182 a mit follgendem 
WlQrtla!ut ein:Zlufügen: 

"Belastungs ausgleich für den Aufwand für An
stalts(Entbindungsheim)pflege 

§ 182 a. Für den Ausgleich der sich alUS der 
Durchfülh'1'Ung der Bestimmungen des § 28 des 
Kranken:alnst.alltenglesetzes ler.gebenden - unter~ 
schiedlichen IBdasllUngen der Krankenv.ersiche
fUngsträg.er ist § 322 ades .Nl1gemeinen SoziaJ
versicherunlgsges1etzes .entsprechend a=uwenden." 

1 O. Im § 197 Albs. 7 ist der Ausdruck "des 
Hauptverband.es" durch <den Ausdr:uck "des 

\ 
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H<l!uptvel1bandes der österreichischen Soe.i'alver-I 
sicherun:gs,träger" zu ersetz,en. 

11. § 198 Albs. 2 hat zu l'<l!uten: 

,,(2) Der Blundesm~nister für sO'zLale Verwal
tung ,hat die auf ,die 'einzdnen entsendeberechtig
ten Stellen ,entf,allende Z<1Ihl von Versicherungsver
tretern runter B,edachtnahme '<l!uf ,die durchsch'nitt
,Liche Z<l!hl der Versicherten in den den ejnzelnen 
Stellen zugehö11igen Versichertengl'uppen festzu
setzen. Die Berechnung der auf ,die einzelnen 
StelLen enufatlenden 'Za:hl von Versicherungsver
tf'etern hat nach ,dem System d'Hondt zu ,erfol
gen. Die W:ahLzahl ist in Dezimalzahlen zu er
rechnen. HahennJach dies,er Bel'echnung mehl1er'e 
Stellen den g'leichen Ansprruch ,auf einen Ver
sicherungsvertreter, so entsche~det das Los. Die 
Auftei,lung gilt jeweills für ,drie betreffende Amts
dauer." 

12. Im § 203 Ah,. 3 ist der Ausdruck "und 
einem vom Obmann bestimmten Bediensteten 
des Vers,icherungsträgers." . durch den Ausdruck 
"und einem vom Obmann für aUe oder für 
jeweils im vorhinein festgelegte Angelegenheiten 
des Ausschusses hestimmten Bedienst,eten des Ver
sicherungsträgers." zu ersetzen. 

B. § 216 Albs. 2 IetlZter SatlZ hat zu Laut'en: 

"Gerrneins:ame Erträge und Aufwendungen s,ind 
auf die genannten V,ersicherungen illiach den Be
stwmung,en ,der Rechnungsvorschriften auf'zu
teilen." 

J3 a. Im § 232 Albs. 2 ist der Punkt am 
Schluß des zweiten Satzes dur.:h einen Strcich
punkt zu ersetzen. Fo'lgender Ha:]bsatz ist an
zufügen: 

"das gleiche hinsichtlich der Feststdlung der 
Beitragsgrundlage grIt für Personen, die vor dem 
1. Jänner 1979 eine Erwel1bstätii;'keit ausgeübt 
hahen, die bei früherem Wil1ksaJffikeitsbeginn des 
§ 2 Ahs. 1 Z. 3 die ,Pflichtversicherung begrundet 
hätte, d<ie jedoch nach dies,em Zeitpunkt einer 
Pflichtversicherung ,gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 oder 2 
unterliegen. " 

14. Im § 238 Ahs. 5 ist der Ausdruck 
,,24 Beitl1ag,SJffiOnate" durch den Ausdr,uck ,;Bei
tI'agsmonate" und ,der Ausdruck ,,24 Monate der 
freiwilligen Weiterversicherung" durch den Aus
druck ",Beitragsmonate der freiwiHigen Ver,siche
rung" zu ersetzen. 

15. Dem § 238 ist em Abs. 6 mit folgendem 
Wortlaut anZJufÜlgen: 

,,(6) § B6 Abs. 2 des Gewerblichen SozLalver
sichel'lUlngsgeset7!es gilt nicht, wenn 

a) der Bheschließrung eine Scheidung gemäß 
§ 55 des Ehegesetz.es i.n der Fassung 

,des :Bundesges,etzes BGB1. Nr. 303/1978 
vorangeglll1igen ist und 

b) die darauHolgende Bhe in der Zeit vom 
1. J.uIi 1978 his 31. Dezember 1981 'ge
schlossen worden ist und der .A:ltersunter
schied der Ehelgatten nicht mehr als 
25 Jahre betragen hat. 

115 a. Nach § 240 ist ein § 240. a mit folgen
dem WO'rtlaut einzutüg,en: 

"Witwenpension 

§ 240 a. (1) B,ei der Anwendung des § 145 
Abs. 1 Et. c sind Zeiten der freiWJi'lligen Ver
sicherung, die vor dem 1. Jänner 1969 oder 
nach dem 31. Dezember 1968 auf Grund der 
Bestimmun&en des Art. II Albs. 6 der 23. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 17/69, des Art. II Ahs. 5 oder 6 der 
18. Novelle zum Gewerblichen-' Selbständigen
Pensionsversich,erungsgesetz, BGBL Nr. 447/1969, 
oder des Art. II Abs. 1 der 13. NoveHe zum 
Landwiruschaftllichen Zuschußrentenversicherungs
gesetz, BGBLNr. 18/69, erwol'ben worden sind, 
bei der Ermittlung der auf diese Bejtngszeiten 
entlfallenden Steigerungsbeträge den Beitragszei
ten der Pt1ichtversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, in der Gewerblichen 
Sel'bständigen--<Pensionsversicherung oder in der 
Bauern ... Pensionsversicherung gleichzuhalten. ' 

(2) Die Bestimmung des Albs. 1 ist auf Antrag 
ab 1. Jänner 1979 auch auf jene Versicherungs
fälle anzuwenden, bei denen der Stichtag nach 
dem 3.1. Dezem:ber .t9n ,liegt. Inden Fällen, in 
denen der Antrag bis 31. Dezember 1979 ge
stellt wird, gebühl't die Leistung bzw. die Er
höhung der Leistung ab 1. Jänner 1979, sonst 
ab dem auf die Antragstellung folgenden Monats
ersten." 

11'6. Im 4. UntJel1a1b:schmtt des Abschnittes I des 
Fünbten 'teiles ist nJach § 244' ein § 245 mit 
fo'1gJendem Wortlaut eiu'Zu1fügen: 

"Gesonderte Rücklage 

§ 245. Der Versichemngsträger hat labwieichend 
von den Bestimmungen Ides I§ 216 Abs. 3 im 
Geschäftsja!hr 1979 

,a) 2 v. H. der Erträige an Versicherung9hei
'trägen :in der Kra'l1'kenversicherung,a,usge
nommen die B,eitr~ge zur Zusatzv'ersiche
rrung (§ 31), an die PensionsVlersicherung zru 
Üiberwei&en unld 

b) die Aufwendungen der Jugendlichen-und 
Gesundenun1lersuchun~en ·einscllließEchder 
Kosten rur die Errichrung und den Betrieb 
der hiezru erforderlichen eig,enen Ei~lnich
tungen hzw. der Bereitstell1ung entsprechen-
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der Vertra.gseinrichuun:~en aus ,der geson-' 
. dert'en &ück.la;~e zu hestreiten. 

Die Oberweis'ungen nach ilit. a sind monatJlich 
in 'der Höhe eines Zwölfte'ls des Vloraussichtlichen 
Gesamtbetra:ges ZiU bevorschussen. Der Ausgleich 
ist innerhailib de:r ersoen~ünf Moruate des fol
genden Kalenderjahl'es vorzun,ehmen." 

17. Der ibiSiherige § 245 er,hält die Bezeichnung 
§ 246 und ihatzu la.uten: 

"Anwendung des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes 

§ 246.' Wenn in andenen GesetZJen ~wf Be
stimmungen ,des Gewel"lb1ich'en Selbständigen-Pen
s~ons"ers.iche=:gsgesetzes bZJw. ,des. Gewerh'l!ich,en 
Selibstänld.igen-Krankenv,ersicherungs,~s,etzes ver
wiesen Wiird, treten lan ,deren SteHe rdie entspre
chenden Bestimmungen dieses B'undesges,etzes." 

18. Na:ch § 246 {neu) ist ,ein § 247 mit fOilgen
dem W01"ola,u t ,einJZiUfügen: 

,,~rsatzzeiten 

§ i47. Diei.n ,der Zeit 'Zwischen dem 12. März 
1938 und ,ruem 10. Apr,i11945 ,1m GeltUl1lpbereich 
der neichsrechtlichen Sozi,a:!v,ersicherong außerha1b 
des Gebietes der &~ubrl.iJk Österreich z'ur'Ück
gelegten Zeiten der im § 116 AJbs. 7 erster Satz 
«ngeg,ebenen Art sind ßlach MaßgJa.be 'derent
sprechend 'anz.uwendenden Vorschri.ften d,es § M6 
AJbs. 7 ,ers'tler Satz dann als Ersatzzeiten ,anzu
sehen, wenn ,der Versicherte U1rumitte~bar 'vor 
dem 13. März' 1938 seinen ordentlichen Wohn
sitz im Gebiet der Republik Österreich geha;bt 
hat und zu den Personen gehört, die gemäß § 1, 
§ 2 oder § 2 ra des StJaa:ubüI1gersch'afts-Über
l,eitungsgeset'Zes 1949, BGBL Nr. 276, die öster
reichische Sta'atsbüngerschaft besitzen." 

nie hisherige{1 §§ 246 Ibis 253 erhalten die 
Bezeichnung §§ 248 bis 255. 

19. Im § 255 (neu) lit. a ist der Ausdruck 
,,§ 247" durch den Ausdruck ,,§ 249" (ZU ersetzen. 

Artikel X 

Übergangsbestimmung zu Art. IX . 

Die B,escimmungen des § 128 Ahs. 1 des Ge
wel"lblichen Sl()zi,a~versicherungsges,etzes in der Fas
sung des Art. IX Z. 2 sind ,auf Antra.g alb 1. Jän
ner 1979 aucharuJ Versicherungsfälle aniLuwen
den, in denen der Stich'oa,g vor dem 1. Jänruer 
1979 d'iegt. Die LeistlUng ,gebührt aJb 1. Jänner 
1979,. wenn der Antl1a;g bis 31. Dezember 1979 
g,estfl}lt wird, sonst aib dem ,der Antmargstemung 
Edlgenden !M:Qnats,ersten. . 

Artikel XI 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
(1. Novelle zum BSVG) 

Das ,B.alUern-Soz,ralvers..icherungs:g'esetz, BGBI,. 
Nr. 559/1978, wind geänder,t ,wie folgt: 

1. Im § 70 A:bs. 5 leuzter Satz ist der Ausdruck 
"T~äger der g:esetzlichen UnihHv,ersicheruI1ig" 
.durch ,den AuS'dI"Uck "Träger der UnfaiHv'ersiche
rung" ru ersetzen. 

2. ,a) 1m § 111 Abs. 3 Z. 2 lit. a ist der Aus
,dIiUck ,,§ 124 .Albs. 2 zweioer Satz" eLurch den 
AusdIiUck ,;§ 124 A'bs. 2" ZJU ersetzen. 

Ib) Im § 111 Ahs. 3 Z. 2 ist oder Ausdruck ,,~us 
dem V,ersicher,unrgsf,athl der Erwerbsunfähigkeit" 
durch den Ausdruck "aus dem Versicherungsfal1. 
der datuernden ErweI1bsunfähigkeit" zu ers.etzen. 

3. a) § 119 Abs. 1 Z . .4 hat zu l'<lluten: 

,,4 . .eLie 'Stief~inJder IC§ 78 Albs. 3);" 

h) Im § 119 sind nach der Z. 4 eine Z. 5 sow,ie 
fol@ender Satz einzufügen: 

,,5. die Enkel. 

Die in Z. 4 und 5 genannten Personen gelten 
DJUT dann ,als Kinder, wenn sie mit dem Ver
sichernen ständig in Hausgemeinschaft leben, die 
i'n Z. 5 genannten Personen übercLies ruur dann, 
wenn sie ge@fmlÜJber dem V'ersicherten im Sinne 
des § 141 ABGB urrtel'haltsberechtigt sind ,und 
sie und der Versicherte ihren Wohnsitz im In
land halben." 

c) Im § 119 A!bs. 1 vorletzter Ha'libsatz hat ,der 
Ausdruck ,,.im Sirune ,der ,Z. 4" rzu ,entf,aHen. 

4. § 122 Albs. 3 ,erster S1atz hat zu lauten: 

"Waren di,e Vor,a.ussetzrungen für die Anwen
dung des Albs. 2 i'n einem Kalenderjahr gegeben, 
'War der Pensions'berechtigte aber in diesem Ka
lenderjaihr nicht ständig selbständig oder unselb
ständig erwel'bstäti:g ad,er hat 'der Pensionsbe
rechtigte während der Zeit, in der di,e Pension 
weggeflaJ;Len war, ein Erw,erbseinlwmmen bezo
gen, das in einzelnen Kalendermonaten dieses 
K,alknderj,am.res eLen im § 253 Albs. 1 des Ailrge
meinen Sozialver,sicherungsgesetzes gen'annten, Je
w,eils gelltenden Betra:g nicht übersteigt, kann er 
heim V.ersicherungsträger bis 31. März des fol
genden K:a1enderj,alhres heantl1a:gen, daß die Be
sttmm'\lJngen des Albs. 2' für das vorangeg;angene 
Kialenderjaihr neu1erlich angewendet werden, wo
bei a,ls monatli<;h gebiilhrenides ErweI1bseLnkom~ 
menein Z'wöMtel 'der Summe des Erweribsein
lmmmens des vomngegla.ngenen Kialendel'jathres 
an:zUJil ehmenist." 

5. Im § 124 Albs. 3 ist der AlUsdl1uck ;,AJbs. 1 
2'Jwleiter Satz" cLwrch den Ausdruck "Albs. 2" zu 
,ersetzen. 
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. 6 .. Lm § ~28 :'-hs. 2 'lit. a ist 'der Ausdruck I' .bis zur Vioil'lendun:g des 24. Lebensj,a'hres nicht 
"Ausspruch Ji1ll Swne des § 61 Ahs. 3 Ehegesetz" erreicht. 
durch den AJusdruck ,;Ausspruch nach § 61 A'bs. 3 . . 
Ehegesetz" 'lJU ersetzen. (2) An dl,e SteHe der Rlchtsätze und der Richt-

satzerhöhung gemäß Aibs. 1 tI1eUen ,ab 1. Jänner 
7. Lm § 129 erster Satz ist der Ausdruck eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1980, 

,,(§ 119)" durch den Ausdruck "im Sinne des die unter Bedachtrua!hme auf § 47 mit dem An
§ 119 J\lbs. 1 Z. 1 bis 4 und Abs. 2" ZlU ersetzen. passl:lngsfaktor (§ 45) verv,ie1f,achten Bleträge." 

8. § 135 Ahs. 1 hat zu Lauten: 

. ,!(1) Zu der AJlters(Erwerb&unfähigkeits)pen
sian ~ebührt für j,edes Kind (§ 1>19) ein Kin,der
zuschuß. Für die Da,uer des An~prluches auf Kin
derzuschuß tür e~n im § 119 Abs. 1 Z. 5 bezeich
netes Kind gebührt für die~es Kind, wenn es 
,gleichzeitig als ~ind im Sinne des § 119 Ahs. 1 
Z. 1, 2, 3 oder 4 oder Abs. 2 gilt, alus diesen 
Gründen kein weiterer Kinderzuschuß. über das 
vollendete 18. Lebensjahr wird der Kinderzu
schuß nu. auf besonderen Antrag gewäohrt." 

9. Im § 136 Abs. 3 lit. a ist der Ausdruck 
"Ausspruch im Sinne. des § 61 Abs. 3 Ehegesetz" 
durch den Ausdruck "Ausspruch nach § 61 Abs. 3 
Ehegesetz" zu ersetzen. 

. 9 a. Im § 137 Abs. 4 ist nach -dem ersten 
Satz folgender Satz einzufüg,en: 

"Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbsein
kommens aus einem Iand(farst)wirtschaftlichen 
Betrieb ist§ 140 Abs. 5 und 6 entsprechend 
anzuwenden. " 

10. § 141 Abs. 1 wnd 2 haben zu lauten: 

"r(1) Der Rj.chtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungien des Abs. 2 

a) für P,ensionsberechtigr.e aus ,eigener Pen
sionsv,ersichel'ung, 

laa) wenn sie mit dem Ehegatten 
(der Ehegattin) im gemein-
samen Haush:alt Iehen ...... 4731 S, 

ibb) wenn die Voraussetzungen 
nach 'ala) nicht 'z'utreffen .... 3 308 S, 

b) für Pensioni>ber,echtigte auf Wit-
wen(Witwer}pension .......... 3 308 S, 

c) für Plensionsberechtigte aluf Wai
senpension 

aa) his zur VioHendung des 
24. Lebensj!xhres .......... 1 236 S, 
f,alls beide Elternteile v,erstor-
ben siiIl,d ................. 1 856 S, 

bb) nach VoMendung des 24. Le-
bensjahres ................ 2 194 S, 
&:alls ,beide Elternteile Vierstor~ 
hensind .................. 3 308 S. 

Der Richtslatz gemäß Lit. a.erhöht sich um 355 S 
flür j,edes. Kind (§ 119), dessen Nettoeinkom
men den Richtsatz 'für einfach verW1aiste Kinder 

10 a. Im § 143 Albs. 2 ist der Ausdruck 
,,§§ 54 Albs. 3 Z. 3" durch den Ausdruck ,,§§ 54 
A:bs. 3 Z. 2" zu ersetz,en. 

11. Nach § 170 ist ein § 170 a mit folgendem 
Wordautein~ufügen: 

"Belastungs ausgleich für den Aufwand für An
stalts(Entbindungsheim)pflege 

§ 170 a~ FlÜr den ;Ausgleichi der sich ,aus der 
Durdlführung der Bestimmungen des § 28 des 
Krankenanstaltengesetzes ergebenden unter
schiedlichen Belastungen der Krtankenv!ersiche
rungsträger ist § 322 a des AH~emeiltenSozj,al
versicherung~glesetzes entspr,echenrd anzuwenden." 

12. Im § 185 hbs. 7 ist der Ausdruck "des 
Hauptverbandes" durch den AJusdruck "des 
Hauptvel1band,es der österreichischen Sozialver
sicherungstr1iger" zu ersetzen. 

13. § 186 A;bs. 2 hat zu Lauten: 

,,(2) Der Bundesminister für soz~ale Verw,al
tung hat die auf die einzelnen entsendeher,ech
tigten Stehlen entfa,l1ende Zahl von Versiche
rungsverur,etern unter Bedachtnahme auf ,die 
Länder und auf die durchschnittliche Zahl der 
Versicherten in den den einzelnen SteHen zu
g,ehöri,gen Versicherrengruppen f,estzusetzen. Die 
Berechnung der lIuf die einzelnen· Stellen ent
fallenden Zahl von Versicherungsv,ertr,etern hat 
nach dem System d'Hondt zu erfolgen. Die 
Wah}ZJahl ist ~n Dezimalzahlen zu errechnen. 
Halhen nach dieser B:er,echnung mehrere Stel1en 
den gleichen Anspruch auf einen Versicherungs
vertreter, so entschei,det d,as Los. Die Aufteilrung 
gilt jeweils für die betreffende Amtsdauer." 

1114. Im § 19'7 Albs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
"oder f.!'emden Gebäuden. Das gleiche gilt" durch 
den' Ausdruck "oder fremden Gebäuden; das 
,gIeiche gilt" zu ,ersetzen. 

15. § 204 Abs. 2 'Letzter Satz hat z:u lauten: 

"Gemeins'ame Erträgre und Aufwerrdungen sind 
auf di,e genannten Versicherungen n'ach den ne-' 
stimmung,en der Rech.nungsvorschriften aufzu
oei,len." 

16. a) Im § 225 Abs. 5 ist der A,usdruck ,,24 
Beitragsmonaue" durch den Ausdruck "Beitm'g's
monate" und der Ausdruck ,,24 Monate der frei-

1141 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 25 von 32

www.parlament.gv.at



26 

willigen Weiterversicherung" durch den Ausdruck 
,,iBeitr:agsmonateder freiwi:l:1igen V.ersicherung" 
z!u ersetlzen.-

,b) Dem § 225 iist ein Ahs. 6 mit foLgendem 
Wordalut anzuifrÜgen: 

,,(6) § 127 Ahs. 2 gilt nicht, wenn-

a) der Eheschliieß'ung eine Scheidung g,emäß 
§ 55 des Ehegeseüzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 303/1978 voran
gegangen ist und 

ob) die darauffolgende Ehe .in der Zeit vom 
1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1981 ge
schlossen worden ist und der Altersunter
schied der Ehegatten nicht mehr a]s 25 
Jahre betragen hat. 

1,6 a. Nach § 230 ist ein § 2310 a mit folgen
dem Wortlaut einzufügen: 

" Witwen pension 

§ 230 a. (1) Bei der Anwendung des § 136 
Abos. 1 lit. c sind Zeiten der freiwilligen Ver
sicherung, die vor dem 1. Jänner 1969 oder 
nach dem 31. Dezember 1968 auf Grund der 
Besnimmungen des Art. Ir, Atbs. 6 der 23. NovelJ1e 
zum Allgemeinen Soz,ialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 17/1969, des Art. n A:bs. 5 oder 6 
der 18. No,veHe zum Gewerlb'lichen Sdbständigen
Pensionsversich:erungsgesetz, BGBl. Nr. 447Al969, 
oder des Art. II Abs. 1 der 13. NovelQe zum 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs
gesetz, BGBll. Nr. 18/1969, erworben worden 
rsi~d, bei der Ermitdung der auf diese Beitrags
zelten entfallenden Steig,erung!>beträge den Bei
tragszeiten der Pflichtversicherung nach: dem All
gemeinen Sorzialverrsicherungsgesetz, in der Ge
weiliEchen Selibständigen-;Pensionsversicherung 
oder in der Bauern-PensiollSversich,er,ung gleich
zuhalten. 

(2) ~~e B,esdmmung des Abs. 1 .ist auf Antra'g 
aJP 1. J anner 1979 auch auf jene Versi,cherungs
fall1e anzuwenden, bei denen der Stichtag nach 
~em 31. Dezember 1972 liegt. In den Fällen, 
In denen der Antrag bis 31. Dezember 1979 
gestellt Wlird, gebiiihrt die Leistung bzw. die 
Erlhöhung der Leistung a,b 1. Jänner 1979, ,sonst 
ab dem auf die Antragstel'lung folgenden Mo
natseI1st.en. " 

17. Im 4. Unter:abschnitt des Absch,nittes I des 
Fünften Teiles ,ist nach § 233 ein § 234 mit fol
gendem Wortlaut einzufügen: 

"Gesonderte Rücklage 

§ 234. Der V.ersicherungsträger hat abweichend 
ron den B,estimmungen ,des § 204 Albs. 3 im 
Geschäftsjahr 1979 

a) 2 v. H. der ,Erträge an Versicherungsbei
trägen in der Kl1<1inkenversicherung ein
schließlich des Biundesbeitrages zur Kran
'ken,versicher,ung an die Pensionsversiche
riUng zu überweisen 'und 

h) dioe AUlfwendungen der Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen einschllid~lich der 
Kosten für die 'Errichturugund Iden Bet1'1ieb 
,der hiezu erforder1ich,en eigenen Einrich
tung,en bzw.der B.ereitstel1ung entsprechen
der Vertr:llgseinr,ichtungen aus der geson-
derten Rückl<1ige zu bestreiten. ' 

Die Ub:erweiSiungen nach lit. a' sindmonat<lich 
in der Höihe eines ZWÖllftels d,es vomus,sicl1tlichen 
Ges,amtJbetmges 2lU bevorschuss'en. Der Ausgleich 
,ist ,innerlhalb Ider ersten fünf Monate <des folgen~ 
den Ka:llenderjahres vorzun,e!hmen." 

18. Der biS\herige § 234 erhäilt die Bezeichnung 
§ 235 und hat zu lauten: 

"Anwendung des Bauern-Sozialversicherungsge
setzes 

§ 235. Wenn in anderen Gesetzlen aluf B'e
stimmungen des B:auern-Pens10nsversicherungsge
setZies bzw. des Bauern-Krankenversicherungsge~ 
setzes verwiesen wird, tI1eten an -deren Stelle die 
entsprech,enden B,estimmungen dies:e's Bundesge
setzes." 

19. Nach § 235 (neu) ist ein § 236 mit folgen
dem W ortilla,ut ,eim:ufügen: 

I 

"Ersatzzeiten 

§ 236. Die in der Zeit zw,ischen dem 12. März 
1938 und dem 10. Apdl1945 im Geltungsbereich 
der reichsrechtlichen Soziaj,y,ersich,erung außerhalb 
des Gelbiete,s der Republik österreich zurückge
legten Zeiten der im § 107 Abs. 7 erstJer Satz, 
ang,egebenen Art sind nach Maßgabe der ,entspre
chend aIliZluwendenden Vorschriften des § 107 
Albs. 7 erster Satz dann ia;Is Ersa:tzzeiten ,anzusehen 
wenn der Versicherte unmittdbar vor 'de~ 
13. März 1938 seinen ordentlichen WQhnsit~ im 
Gebiet der Repuh'lik österreich .gehabt hat und 
zu den' P,ersonen gehört, die gemäß § '1,§, 2 
oder § 2 \l des StaatsbürgerschaJfts-über'leitungs
gesetzes 1949, BGBl. Nr. 276, die österreichische 
Staatsbürgerschaft Ibesitzen." 

D~e b~sheri,gen §§ 235 bis 240 erhalten die 
Bezeichnung §§ 237 bis 242. 

Artikel XII 

Übergangsbestimmung zu Art. XI 

Die Bestimmungen des ,§ 119 des ·Bauem-SoZiial
v'crsicherungsgesetz,es in der Rassung des Art; XI 
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Z. 3 sind a,.ulf Antr.a:g ab 1. JäJnner 1979 a~cha'Uf' BGB1. Nr. 32/1973, sin'd frÜr Zeiträume ab 1. Jän
Ver;s,icherungsfäl'le anzuwenden, in denen der ner 1977 Ei'nJheitswerte, d~e der Ermittilung des 
Stichllag vor dem 1. Jänner 1979 liegt. Die Lei- Nettoeinkommens des Pensions'berechtigten, ,zu
stung gtJbührt alb 1. Jänner 1979, wenn der An- grunde gelegt wunden, um 10 v. H. 'LU erhöhen." 
tug bis 31. Dezember 1979 gestellt wird, sonst 
ab dem der Antragstel1ung folg:elllden Monats-li' (4) Bei den gemäß § 189 des Gewed~Iichen 
ersten. SellbstäncLiig'en-Pensioll'Sversicherungsgesetzes und 

Artikel xm 

Änderungen im Bereich der Gewerblichen SeIb
ständigen-Pensionsversicherung 

(1) Zur FeststelLung der ßteit;t;aigsgrundlage für 
Personen, die nach den B,estimmurrgen des § 2 
Abs. 1 Z. 3 des Gewerblichen Selbständigen-P1en
sionsversicherungsgesetzes in der FasslU'ng der 
25. NoveLIe ZIU!ll GSPVG, BGBil. Nr. 619/1977, 
in die PensionsversicheI1ungeinibez'O,gen wurden, 
ist § 17 des Gew,erb;lichenSdbstä11idig,en-Pensions
versichenungsg,esetzes mit der MaßgJahe anZluw,en
den, daß den EinküllIften ,a,.us einer die Pflichtv!e:r
sicherung !begründenden Erw:erbstäügkeit die 
Einkünfte gleichzuha:lten sind, die aus der Er
weI1bstätigkeit erzieilt wurden, die bei früherem 
Wirbamkeitsbeginn der Bestimmul1!gen über die 
Pflichtversicher'Uil1!g diese begründet hätte; das I 
gleiche hinsichtlich der Feststelbng der BeitraJgs
grundlrag,e girlt für P<ersonen, die vor dem 1. Jän
ner 1978 eine ErW'erbstät~gkeitausg,eübt haben, 
die bei früherem Wirksa:mkeitsbeginn des § 2 
Albs. 1Z. 3 dies Gewel'b1ichen SeLbständigen-Pen
sionsversicherun:gSiges,etzes in der Fassung der 
25. Novelle rzum GSPVG die Pflichtvers1icherung 
begründet hätte, diJe jedoch nach di'esem Zeit
punkt eimer PflichtversicheI1ung gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 1 oder 2 des GewenbIichen Selbstäl1!digen"Pen
sionsversicherunrgsgesetz,es unterliegen. 

(2) Art. II A!bs. 8 der 24. Novene 
GSPVG, BGBl. Nr. 705/1976, hat ~u IaJuten: 

zum 

,,(8) Engibt sich ,a,us der Anwenrdung der B,e
stimmungen des Albschn'ittes III des Zweiten l1ei
les des Gewel'blichen Se1bständ~gen-Pensionsv,er
sicherungs,gesetzes, BGBrl, Nr. 292/1957, ein am 
der Summe v,on, Pensi'On und Ausgleichszularge 
bestehender niedrigeper Auszahlungsbetrag, als 
er nach den am 31. De2'!ember 1977 in Geltung 
gesta:ndenen Rechtsvorschriften gebührte, S'o ist 
bei sonst unv1eräillidertem Sachverhah ab dem 
Kalenderjahr 1978 die Arus,~leichS'Lulage ~nder 
Höhe des jeWieiLilgen Unterschi;ed~betrages zwi
schen dem Auszarhlungsbetpalg des KJaIendermo
nates Dezember 1977 und der gebührenden Pen
sion zu gewähpen. Der BetraJg an A!usglreichszuhge 
miillidert sich j,edoch in dem A!usmaß, das sich 
aus einer Andemng des maßglebenden Sachver
:haltes ergilbt." , 

(3) Bei der Anwendung der Bestimmungen 
,des Art. II AJbs. 10 der 21. Nweil1e zum GSPVG, 

bei den gemäß § 141 des B.auern-P,ensionsVler~ 

sicherung~gesetzes sowie bei den nach Art. II 
Albs. 14 Er. b der 25. Nov,elle ZJurri Gewerblichen 
Setbstän1digen -P ensionsv,ersicherungslgesetz, B GBL 
Nr. 619/1977, VlOIl der Pflichuversicherung in der 
jeweiligen Pensionsversichel'1ung ,bffi:reiten Per
.sonen gvlt § .72a des Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsges>ctzes mit der Maßgabe, 
daß' ' 

la) lan die Stetle der im Albs. l'1it. C v~rgesehe
nl'n Beitragsmonate der ,Pf1ichtvers'icherung 
in der PensionsVlersicherung Beitra,gsl11ona'te 
der freiwi11~gen Weitervlersichel'Uing inder 
P,ens]omversicherung nach demAHrgemei
nen Sozi:alversicherungsgeseti treten,. so.fel'n 
während di'es,er Zeit eine Erw,e~bstätigkjeit 
ausgeübt wurde, die an 'sich di,ePflkhtver
sicherung nach dem GeweI'bIiehen Selbstän
digen-Pensicmsversichetungsges'etz bzw. 
nach, dem B'aiU:ern-,Pensionsversicherungsge
setz begründen würde und daß 

b) neben der VOl1wsset2rung des Abs. 1 lit. d 
die weitere Voraussetzung de,s § 72 Abs. ~ 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicheI1Ung~gesetzes bzw. des § 68 Abs. 2 
des Bauern~Pensionsyersicherung~gesetzes 
'el'f.üMi: sein muß. 

(5) Die Bestimmung des Art. Ir Abs. 14 der 
25. N'OveNe zum Gewepblichen Selbstänrdigen
Pensionsvrersicheruugsgesetz, BGBL N r. 619/1977, 
über die Befreiung VlOn der Gewerblich'en SeIh
ständig,en-Pensicmsversicherung ist auch auf Per
sonen anZluwenden, die vor dem 1. Jänner 1978 
du,s 50. Lebensj!ahr voHendet hahen, wenn ein 
dLeSlbe2'iügticher Antrag bis läengstens 31. Dezem
be'r 1979 bei der S'Ozialversicherunlgsanstalt der 
gewerblichen . Wirtschaft gestelrlt wird. Die Be
f,reiung gilt rückw.irkend ab 1. Jänner 1978. Die 
Entscheidunrg üher den Befreiungsantrag obrl~egt 
der Sozia'1v,ersicherurigsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft. 

(6) Bei der Bestdlung d,er Versicherungsver
treter für die am 1. Jänner 1979 beginnende' 
Amtsooouer der Verwa,ltungskörper ist § 163 ' 
Albs. 2 des Gewerblichen Selrbständigen-Pensions
versicherungsge&etzes mit der M,aßgabe anzu
wenden, daß die Berechnoung der auf die einzel
nenSteHen entfanenden Zahl von Versich'enings
vertretern nach dernSystem d'Hondt zu erfoLgen, 
hat und die Wahlb~ahil' in Dezimalzahlen 'LU er-
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. r,eehnen ist. Haben'nach dieser BCl~chnung meh
. rere Stellen den gleichen A'nspruch auf einen 
Ver,s,icherungsvertreter, so entscheidet (das Los. 

Artikel XIV 

versicherungsg.esetzes bzw. des § 68 Abs. 2 
des. Bauern-P,ensionsvers:icherungsgesetzes 
el'fülh s:ein: muß. 

Artikel XV 

.. linderungen im Bereich der Bauem-Pensionsver- linderungen im Bereich der Bauern-Krankenver-
sicherung sicherung 

1(1) Art. II Abs .. 9 der 5. Novelle zum B-PVG, 
·BGB1.·Nr. 709/1976, hat z'u Lauten: 

,,(9) Ergibt s.ich aus der Anwendung der Be
stimmungen des· Abschnittes III des Zweiten Tei
les des Bauern c'P,ensionsversicherun;gsgesetzes, 
BGHl. ·Nr. 28/1970, ein aus der S.umme von Pen
sion ·und Ausgleichszrulage bestehender niedrige
rer Ausz,ahlungsbetrag, a,ls er nach den am 
31. Dezemlbcr 1977 .~n· Geltung gesua'ndenen 
Rechtsvorsdlfiften. gebührte, so ist bei sonst un
verändertem Sachverha1t ab dem Kalenderjahr 
1978 di·e AusgJe.ichszulage in der Höhe des je
wei1ligenUnterschiedsbetrages zwischen cl,em Aus
za;hIung~betrag Ides I\ialende!1mona-res Dezember 
1977 und der gebührenden Pens,ion zu g,ewähren. 
Der Betrag an Au~g:leichs'l!u'1age mindert sich je
doch in dem Ausmaß, das sich aus einer Ände-

. rurug des maßge'berudtm Sachverhaltes ergibt." 

(2) Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
Art. II Abs. 6 der 2. NoveUe z·um B-PVG, BGBI. 
Nr. 33/1973, sind für Zeiträume :lJb 1. Jänner 
1977 Einheits'W'erte, die der El'mitdung des Net
toeinkommens des Pensionsberechtigen zUIg!1unde 
gdegt wurden, um 10 v. H. zu erhühen. 

(3) Bei den gemäß § 189' des Gewerblichen 
Selbständigen-P,ensionsversich.erungsgesetzes und 
bei den gemäß § 141 des Bauern-Pensionsver
sidlerungsgesetzes sowie bei den nach Art. II 
Ahs. 141it. b der 25. Novdle zum Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsg.es,etz, BGBl. 
Nr. 61'9/1977, von der Pflichtv.ersicherung ,in der 
jewe,iligen Pensionsv,ersicherung befreiten Per
son(!n gilt § 68 a des Bauern-Jlensionsversiche
rungsg'esetzes mit der Maßgabe, daß 

,al an die Stelle der im Albs. 1 lit. c 'vor- . 
gesehenen Beitragsmonate der Pfl:ichtver
sicherung in der Pensionsversicherung Hei
tragsmona~e der freiwi,lLig,en Weiterver
sicherung in der Pensionsversicherung nach 
dem Allgemeinen SoZiialversich,erungs:gel'lete. 
tret,en, sofern während dieser Zeit eine Er
wetibstätigkeit aus.geühtwurde, di,e an sich 
die Pftichtvel'sichcr.ung nach dem Gewerib
lichen Selhstän digen ~P·ens,iorisversicherungs
ges,etz bzw. nach dem Bau·ern-Pensionsver
's'icherung;s,gesetz begründen würde und daß 

b) n~ben der Vorauss·etzung des Abs. 1 lit. d 
die w.eitere Vouuss,etzung des § 72 Abs. 2 

. des .Gewel1bliichen Selbständigen-Pens,ions-

(1) § 17 A'bs. 4 zweiter Satz des Bauern
Krankenversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 219/ 
1965, hat 'zu entfaIJen. 

(2) Bei der Bestellung der Versicherungsver
treter für die am 1. Jänner 1979 beginnende 
Amtsdauer der Verwaltungskörper ist § 151 
Albs. 2 des Bauern-Krankenversieherungsgesetzes 
mit der Maßgabe a!liZuwenden, daß die Berech
nung der auf die eine.elnen Stellen entfallenden 
Zalhl v,on Versich·erungsvertretern nach Idem Sy
stem d'Honidt zu erfolgen hat und die W.ahl
zahl in Dezimalz1ahlen zu errechnen ,ist. Haben 
nach dieser Beredlllung mehrer,e SteHen den glei
chen Anspruch auf ·einen Versicherungsvertreter, 
so entscheidet das LOls. 

Artikel XVI 

Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

Der § 81 des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. 
Nr. 144/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 480/1971 und in' der. Fassung des 
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1972, mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 
wirld (29. Nove1le zum ASVG, BGBl. Nr. 31/ 
1973), hat zu lauten: 

,,§ 81. Als Bemessungsgrundlage für Geld
leistungen aus der Unfa:ll:fiirsorge und für die 
'Unfallrente grit im KaJlenderjahr das Einein
ha,lbfache des Betra,ges, der sich aUiS dem § 181 
Abs. 1 zw.eiter Satz des Allgemeinen Sozial ver
sicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/1955, in der 
jeweils geltenden Fassung, ergiibt." 

Artikel XVII 

Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 

Das Kriügsopferv·erso!1gungsgesetz 1957,BGBL 
Nr. 152, inder Fassung ,der·Bundes~esetz.e BGBl. 
Nr. 172/1957, 261/1957, 289/1959, 319/1961, 
218/1962, 256/1963, 282/1963, 202/1964, 305/ 
1964, 83/1965, 711967, 258/1967, 21/1969, 204/ 
1969, 350/1970, 316/1971, 163/1972, 327/1973, 
94/1975, 289/1976 und 614/1977 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 12 Albs. 3 h,at zu lauten: 

,,(3), Die Zus,atzrente ist insoweit 'l!U erhöhen, 
als das monatliche' Einkommen (§ 13) ohne 
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Berücksichtigung der Grundrente und einer all
färlligen Schwerstlbeschädigtenzulage den Betrag 
von 2 100 S nicht erreicht." 

2. § 12 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) An Idie Stelle der im Albs. 2 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 
unld an die Sllelle des im Albs. 3 angeführten 
Betrages mit Wirkung V'0Iln 1. Jänner 1980 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
verv,ielfachten Beträ.ge." 

3. § 63 Abs. 4 hat zula'Ulten: 

,,(4) ,Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 
finden ,,-uf die in den §§ 11, 12, 14, 16, 42, 
46 Abs. 2urrd 3, 461b, 56, 74 und im Ahsc.hnitt 
VII der Anlage Zu §§ 32 und 33 angeführten 
Beträg,e mit Ider Einschränkung Anwendung, daß 
die in den §§ 14, 42, 46 Albs. 2, 46,h und 56 
angeführten Beträge der mit Wirksammeit vom 
1. Jänner 1973, die !in den §§ 11 und 46 Abs. 3 
angeführten Beträge ,der mit ~irksamkeit vom 
1. Jänner 1976, die ,inden §§ 12 Abs. 2, 16, 
74 und im Albsc.hnitt VII der Anlage zu §§ 32 
und 33 angeführten Beträge der mit Wirksam
keit wm 1. Jänner 1978 und der ,im § 12 
Ahs. 3 angeführte :Betrag der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1980 vorzunehmenden Anpassung 
zugrunde zu leg,en sind." 

Artikel XVIII 

Änderung des Opferfürsorgegesetzes 

Das Opfeflfürsorgegesctz,BGBL Nr. 183/1947, 
in der Fassung ,der Bundesgesetze BGBl. Nr. 29/ 
1948, 218/1948, 58/1949, 198/1949, 214/1950, 
160/1951, 8/1952, 180/1952, 109/1953, 173/1954, 
186/1955, 77/1957, 289/1959, 101/1961, 18/1962, 
91/1962, 175/1962, 218/1962, 255/1963, 323/1963, 
307/1964, 83/1965, 8/1967, 259/1967, 205/1969, 
352/1970,164/1972,327/1973,329/1973,93/1975, 
389/1976 und 613/1977 wird Wlie folgt geärudert: 

1. § 11 Albs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung 
des Lebensuiliterhaltes ""n Inhaber einer Amts
bescheinigung auf' die Dauer und in dem Aus
maß zu leisten, als ,deren Einkommen die Höhe 
der Unterhialt~rente nicht erreicht. Die Unter
haItsrente heträgt monatlich für 

a) anspruchsber.ec.htigte Opfer ...... 4 540 S, 
b) ans pruchs'herechtigte Hinterb1ie-

hene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 3 986 S, 

e) an~pruchsberec.htigte Opfer, die 
verheiratet sind oder für eine Le-
bensgefährtin sorgen .......... 5698 S; 

haben heide Ehegatten An~pruc.h auf Unterhalts
rente, gebührt Unt,erhaltsrente nac.h Ut. c nur 

einem der Ehegatten. An die Stelle der \lnge
führten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jän
ner 1980 und in der Folge vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmung des § 11 a vervlielfachten Beträge." 

2. § 11 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzu
nehmen, daß die ,im § 11 Abs. 5 angeführten 
Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1980 und 
die im § 12 a Albs. 1 angeführten Beträge mit 
W:irkung V'Offi 1. Jänner 1978 mit dem jewei
ligen Anpassungsfaktor (Abs. 1) zu vervielfac.hen 
und so dann auf volle Schill~nglbeträge zu runden 
sind. Mit Wirkung vom 1. Jänner ,der folgenden 
Jahre ist der Vervielfachullig ,der für das je
weils vorange.gangene Jahr ermit·telte Betragiu
grunde zu legen. ct 

Artikel XIX 

Änderung des Bundesgesetzes betreffend Abände
rung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes 

Das Bundesgesetz vom 12. Mai 1955, BGBl. 
Nr. 90, betreffend Abänderung und Ergänzung 
des Kleinrentnergesetzes, zuletzt geändert durch 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 672/1976, wird wie folgt 
geändert: ' 

§ 1 Abs. 2 lit. c ihat zu lauten: 

"e) mit Wirkung vom 1. Jänner 1979: 
Höhe de< 

Stufe Bemessungsgrundlage 
Kleinrente 

monatlich in 
Schilling 

von ........ 6000 Ki:>is 20 000 K .. 1715,-
2 von mehr als 20000 K bis 25OO0K .. 1875,-
3 von mehr als 25000 K bis 30 OOOK .. 2065,-
4 von mehr als 30000 K bis 40000 K .. 2265,-
5 von mehr als 40000 K bis 50000 K .. 2375,-
6 von mehr als 50000 K bis 60000K .. 2605,-
7 von mehr als 60 000 K bis 80 000 K .. 2925,-
S von mehr als 80000 K bis 100000 K .. 3215,-
9 von mehr als ·100,000 K .............. 3775,-« 

Artikel XX 

Änderung im Bereich des Pensionsgesetzes 1965 

Für den Anwendungslbereich des Pensionsge
setzes 1965 geIten in F~tlen, in denen 

a) der Ehesch~ießung eine Scheidung gemäß 
§ 55 des Ehegesetzes in der Fassung des. 
Bundesgesetzes BOOl. Nr. 303/1978 vor
angegangen ist und 

h) die darauffolgende Ehe in der Zeit vom 
1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1981 ge~ 
schlossen worden ist, folgende besondere 
Regelungen: 
1. § 14 Abs. 2 lit. b Z. 2 des Pe~sions

gesetzes 1965 ist nicht anzuwenden. 
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2. Anstelle der Bestimmung des § 14 Abs. 3 
Z.1 :des Pensio,nsgesetzes tritt die Vor
aussetzung eines Altersunterschiedes der 
Ehegatten von weniger ah 25 Jahren. 

Artikel XXI 

Schluß bestimmungen 

(1) Im Art. VI Albs. 16 ,der 32. Novelle zum 
ASVG, BGBl Nr. 704/1976, ist der Ausdruck 
,inach diesem Bundesgesetz" durch den Ausdruck 
"nach dem ALlgemeinen Sozialversicherungsge
setz''< zu ersetzen. 

(2) . Art. VI Abs. 20 der 32. Novelle zum 
'ASVG,BCBl. Nr. 704/1976, iha.t zu lauten: 

,,(20) E~g~bt s~ch aus der Anwendung der Be
stimmungen ,des Abschnintes V des Vierten Tei
lesdes Allgemeinen Soz'ialversicherungsgesetzes 
in der Fassung des Art. IV ,ein a·us der Summe 
von Pension und Ausgl,eichs:mlage hestehender 
niedrigerer Auszahlungshetr~g, ,als er nach den 
am 31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen 
RechtsvOirschriften gehührte,so ist. bei sonst 
unverändeft.em Sachverhalt ab dem Kalender
jahr 1978 die AusgJ,eich~zulage in der Höhe 
des jeweiligen Unterschiedsbetrages zwischen dem 
Auszahlun:gsbetrag des KaLendermonates Dezem
ber 1977 und der gebührenden Pension zu ge
währen. Der Betrag an Ausgleichszulage min~ 
dert sich jedoch in dem Ausmaß, das sich aus 
einer Änderung ,des maßg,ebenden Sachverhaltes 
erg~bt. " 

Arbeiten (§ 236 Abs. 3 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes) verr,ichtet' hat, bleibt ab
weichend von der Regelung des § 245 des All
gemeinen Sozialversicherungsges,etzes ohne Rück
sicht auf die Zahl der nachhier an ,anderen Zwei
gen der Pensionsversicherung erworbenen Ver
sicherungsmonate jedenfa.lls der knappschaftlichen 
Pensionsversicheru,ng leistungszUigehöl'1ig, wenn der 
ühertri,bt zu ,einem anderen Zweig der Pensions
versich,erunlg aus dem Gmnde der Schließung 
eines knappschaftlichen Betriebes (Zeche, Gl'u:be, 
ReVlier) oder eines einem solchen,gleichgestell
ten Betriebes (§ 15 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes) erfolgt ist. ' 

(6) Die in der Zeit zw,ischendem 12., März 
1938 und dem 10. April 1945 im Geltungshe
reich der reichsrechtIichen Sozia,lvers,icherung 
außerhalb des Gebietes der RepUiblik Österreich 
zurückgelegten Zeiten, der ,im § 227 Z. 1 des 
AUgemeinen Sozialversicherungsgesetzes angege
benen Art sind nach Maßga,be der entsprechend 
anzuwenderiden Vorschr,iften des § 227 Z. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes dann 
als Ersatzzeiten: iin Sinne des § 228 Abs. 1 Z. 3 
des Allgemeinen Soz,ialversicher,~ngsgesetzes an
zusehen, ,wenn 'der Versicherte unmittelbar V'Olr 

dem 13. Mä,rz 1938 seinen ordentlichen Wohnsitz 
im Gebiete der Republik Österreich gehabt hat 
und zu den Personen g,ehört, die' gemäß § 1, 
§ 2 oder § 2 a desStaatshürgerschaf,ts-überlei
tungsgesetzes 1949, BGBL N r. 276, die öster
reichische Staatsbiirgerschaft besitzen. 

(7) Bei der AnWendung des § 264 Abs. 1 lit. c 
(3) Art. VII Abs. 12 letzter Satz der 32. No- des Allgemeinen Soz,ialversichemngsgesetzes sind 

velle zum ASVG, BGBL Nr. 704/1976, hat zu Zeiten ,der f.r,eiwilligen Versicherung, die vordem 
huten: L Jänner 1969 oder nach dem 31. Dez,emlber 1968 
"Hiebei bleiben von den ,im Wege des Ein- auf Grund der Bestimmungen ,des Art. Ir Abs. 6 
kaufes im Sinne der Albs. 1 bis 10 erworbenen " der 23. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
Vers,icherungsmonaten außer Betracht: rungsgesetz, BGBL Nr.17/1969, des Art. 11 

L' die nach dem Stichtag für eine Knapp- Abs. 5 oder '6 der 18. Novelle zum Gewerb
schaftspension erworbenen V ersicherungsmona te lichen 5dbständigen -Pensionsversicherungsgesetz, 
für diese Leistung; BGBL Nr. 447/1969, oder des Ant. 11 Abs. 1 

2. die Versicherungsmonate, die auch im Wege der 13. Novelle :zum Landwirtschaftlichen Zu~ 
des Einkauf.es nach Art. VII des Soz,ialrechts- schußrentenversicherungsges,etz, BGBL Nr. 18/ 
Knderulligsgesetz,es 1978, BGBL Nr. XXXXXX, 1969, erworben worden sind, hei der Ermitt
erworben werden könn,en." lung der a,uf diese Beitrags,zeiten entfallenden 

(4) Im Art. XII ,der 32. NovelUe zum ASVG, 
BGB<l. Nr. 704/1976, hat die lit. b des Abs. 2 
wie folgt zu lauten: . " 

,;b) rückw,irkend mit dem 1. Jänner 1974 
Art. II Z. 4 und Art. V Z. 32 lit. b;" 

(5)Ein Versicherter, der am 31. Oktober 1975 
im Sinne des § 15 des Allgemeinen Sozialvers,iche
rungsgesetzes Zur knappschaftlichen Pensionsver
sicheDun:g versicherungszugehörig wal' und in 
diesem Zeitpunkt entweder' 180 Versicherungs
monate der knappschaftlichen P.ensionsversiche
rung erW'Olrben oder durch 120 Monate wesent
lich bergmännische oder ihnen gleichgestellte 

Ste1gerungsheträge den Beitragszeiten der Pflicht
versicherung nach dem AUgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz,in der GeWlerlblichen Selbstän
digen-P.ensionsvel'sich,erung oder in der Bauern
Pensiünsversicherung gleichzuhailten. 

(8) Die Bestimmung des Abs.· 7 ist auf Antrag 
ab 1. Jänner 1979 auch auf jene Versicherungs
fälle, anzuwenden, bei denen der Stichtag nach 
dem 31. Dezember 1972 liegt. In den Fällen, 
in denender Arrtrag bis 31. Dezember' 1979 
gestellt wird, gebührt .die Leistung bzw. die 
Er,höhung der Leistun.g ab 1. .Jänner 1979, sonst 
ab . dem auf die Antmgstellung foJgenden Mo-
natsersten. 
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(9) Bei der Anwendung der Besuimmungen 
des Art. VI tAbs. 3'1 der 29. Novelle zum 
Al1gemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 31/1973, sind ,für Zeiträume ,ab 1. Jän
ner 1977 Einheitswerte, die ,der Ermittlung des 
Nettoeinkommens des Pensionsbel'echtigten zu
grurude gelegt wurden, um 10 v. H. zu erlhöhen. 

(10) Der Beitrag des Bundes zum Ausgleichs
fonds der Krankenversicherungsträger (§ 447 a 
Abs. 3 - des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz-es) ist für das Geschäftsjlahr 1979 nicht zu 
leisten. 

(11)' Abweichend von den B-estimmung-en des 
§ 447 a Abs. S zweiter _ Saltz des Allgemeinen 
Sbiialversicherungsgesetzes ,ist die Rücklage im 
La~fe de-s Geschäfts,jahr,e~ 1979 soweit zu ver
mindern, daß sie am Enlde dieses Geschäft~jah
res 'ledigLiCh l;S v. H. der Summe 'der Beitrags
einnahmen der G~bietskrankei1kassen, der Ver-

_ sicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
und der Sozialversicherungsanstalt der gewerb
lichen Wirtsch·aft als Träger der Krankenver
slicherung imvörangegimgenen Geschäftsjahr be
trägt. 

'(12) Die AUgemeine Unfa,lhnersicherungsan
stallt hat im Jahre 1979 an dep. Ausgleichsfonds 
der Pensionsvers'icherungsuräger (§ 447 g ,des All
gemeinen' Sozialversicherungsgesetzes) einen 'Be
trag von 300 Mill. S zu überweisen. Dieser Be
trag ist je zur -Hälfte am ,20. April und am 
20. September 1979 fällig. 

(13) Die Träger der Krank:enversicherung, aus
genommen die Versicherungsanstalt der öster
reichi.schen Eisenbahnen als Träger der Kranken
versicherung für ,die im § 472 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 'bezeichneten Perso
nen, haben abweichend von den Bestimmungen 
des § 444 A!bs. S des Allgemeinen Sozialversiche
mngsgeseozes für das Geschäftsjlahr 1979 

a) 2 v.' H.der Erträge an Viersicherungsbei
trägen an den Ausgleichsfonds der Pen
sionsversicherungstdiger (§"447 gdes All
gemeinen Sozialversichetungsgesetzes) zu 
überweis-en, 

b) die Aufwendungen ,der Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchung,en einschl,ießl,ich der 
Kosten für &e Errichtung und den Be
trieb der hiezu erforderlichen eigenen Eill'
richtungen bzw. der Bereitstellung ent
sprech.ender Vertugseinrlichtungen aus der 
igesonderten Rückilage zu bestreiten. 

Für die überweisung nach lit. a ist § 63 ades 
Allgemeinen Sozialv,ersicherungsgesetzes entspre
chend anzuwenden. 

(14) Abweichenld von den Bes~mmungen des 
§ 472 a Abs. 2 des Allgemeinen Sozi'alversiche
rungsgesetzes beurägt in der Krankenversicherung 

für die im § 472 des Allgemeinen Sozial ver
sicherungsgesetzes Ibezeimneten Personen für das 
Geschäftsjahr 1979 der vom Dienstg~ber zur Be
streitung von Ausgaben der erw,eiterten Hei,l
behandlung zu entrichtende Zuschlag zu den Bei
trä,gen 0,3S v. H. der Beitrags~l"Undllage. 

(lS) Die Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen als Träger der Krankenver
sicherung für die im § 472 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bezeichneten ßersonen 
hat abweichend V'O[l ,den im Zusammenhalt mit 
§ 472 b Z. Sdes Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes -anzuwendenden Besuimmungen des § 444 
Aths. 5 des Allgemeim,nSozialversicherungsge
setzes für das Geschäftsjalhr 1979 

a) -2 v. H. der El'träge an Versicherungsbei
trägen der im § 472 aAbs. 3 des Allge
meinen SOZlialv,ersicherung:>gesetzes bezeich
neten gesonderten Rückllage zu~uführen, 

<b) -die Aufwendungen der Gesuridenunter
suchungen einschließlich der Kosten für die 
Errichtung und den Betrieb der hiezu 
erforderlichen eigenen Einrichtungen bzw. 
der Blereitstellung entsprechender Verrtrags
einrichtungen aus der im § 444 Abs. 5 
des Allgemeinen Sozialverslicherungsgeset
zes im Zusammenhalt mit § 472 b Z. 5 
des AUgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
bezeichneten gesondenen Rücklage zu be
streiten. 

(16) Bei ,den gemäß § -189 des Gewerblichen 
Selbständigen -P,ensionsversicherungsges,etz es so
wie bei den ,gemäß Art. H A:bs. 14 li-t. b der 
is. Novelle zum Gewerblicheru Sel<bstärudigen
Pensionsversicherungsges,etz, SGBl. Nr. 619/1977, 
und bei den gemäß § 141 des Baüern-Pensions
versicherurigsgesetzes von der Pflichtversicherung 
in der jeweiligen Pensionsvers>icherung befreiten 
Persoruen ,gei1uen di'e §§ 253 b hzw. 276 ib des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes mit der 
Maßgabe, daß 

a) an die Stelle der im Abs. 1 -lit; c vor
gesehenen Beitragsmonate der Pflichtver
sicherung in -der Pensionsvers,ichemng Bei-
1t1":tgsmona;ne der freiwiUig,en WeiterlVer
sicherung in der Pensionsversü:herung nach 
dem Allg=einen Sozialversicherungsgesetz 
treten, sofern während dieser Zeit eine 
Erwerlbstätigkeit aUSlgeübt wurde, die an 
sich die Pflichtversicherung nach dem Ge
werblichen Selbställ'digen-Pensionsversiche
rungsgesetz bzw. nach dem Bauern-Pen
sionsvers_icherungsgesetz !begründeru würde 
und daß 

!b) neben der Voraussetzung des Abs. 1 liet. d 
,dlie weitere Voraussetzung des § 72 Abs. 2 
des Gewer.blichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetzes bzw. des § 68 Abs. 2 
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des Bauern-P.ensionsversicherungsgesetzes 
erfüllt sein muß. 

(17) Art. XI Abs. 2 der 32. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 704/1976, wiIid aufgehoben. 

(18) Bei der Anwendung des Art. VIII Abs. 2 
für das Geschäftsjahr 1978 hat die RestJÜber
weisung gemäß Art. VIII Albs. 3 außer Betracht 
zu bIlerben. 

(19) Die Pensionsversicherungsanstalt der An
gest'elIten hat für die Geschäftsjahre 1978 bis 
1980 die Bestimmungen des § 444 a Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialvenicherungsgesetzes mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle eines 
Drittels ein Viertel des im Rechnungs,aJbschJluß 
,nachgewiesenen Geba'rungsüberschusses tritt. 

(20) Bei den Eür die Jahre 1981 biJS 1986 
gemäß § 447 g Abs. 7 des A,llgemeinen SOlJia1-
versicherungsgesetzes zu erlassenden Verordnun
gen ist der Finanzausg,leich gemäß Art. VIlI 

, außer Betracht zu lassen. 

Artikel XXII 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz !tritt, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt wiI'ld, am 1. jän
ner 1979 ~n KraEt. 

(2) Es treten in Kraft: 

a) rückwirkend mit dem 1. jänner 1977: 

Art. I Z. 3 lit. a, 4 Iit. l, 43, Art. 11 Z. 9 
und 10, Art. III Z. 5, Art. IV Z. 12, 
14 bis 16, 19 und 20, Art. XIII Albs. 3, 
Art. XIV Aibs. 2, Art. XX Albs. 9; 

b) rückw,irkend mit <dem 1. jä11iller 1978: 
Art. IV Z. 10 Ht. a, Art. V Z. 11 lit. a, 
Art. XIII Abs. 1, 2, 4 und 6, Art. XIV 
Albs. 1 und 3, Art. XV, Art. XX Albs. 2, 
16 und 17; 

c) rückwirkend mit dem 1. Dezember 1978: 
Art. VIII; 

d) mit dem Beginn ,des BeitI'lagszeitraumes 
jänner 1979: 

Art. I Z. 22 und 23; 

e) mit dem 1. jänner 1980: 

Art. I Z. 18 lit. c und g und Art. V 
Z.211. 

(3) Die Bestlimmungen des § 322 a des All
gemeinen SoziaJIversicherungsges,etzes ,in der Fas
sung des Art. V Z. 1, des § 182 ades Ge
werblichen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. IX Z. 9 UIlJd ,des § 170,a des 
Bauern-SO'Ziialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. XI Z. 11 treten mit Abl<wf der Gel
tungsdauer der Vereinharung gemäß Art. 15 a 
B-VG über die Krankenanstalteniinanzierung und 
die Dotierung des WasserwirtschaftsrOiIlds, BGB!. 
Nr. 453/1978, außer Kraft. 

Artikel XXIII 

Mit der VoUlJieihungdieses Bundesgesetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 114' 
A'bs. 2 des Allgemeinen Sozialv,ersicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 46 
uoo ,des Airt. XVI der Bundesminister flür 
justiz; 

'b) hinsichtlich der Bescimmung des § 324-
Albs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung ,des Art. V Z. 2 
der Bundesminister für soziale Verwailtung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für jusciz; 

c) hinsichtlich der Bescimmungen des § 74 
Abs. 5 des AlIgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der F~sung des Art. I Z. 28, 
des § 448 Abs. 4 des Allgemeinen So-
2lialvers,ich,erungsgesetzes in der Fassung 
des Art. V Z. 18 der B1JI1ldesministler für 
soziale V:erwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bunldesminister für Fananzen; 

,d) hinsicPclich aller übrigen Bestimmungen 
der Bundesminis1:er für soziale Verwaltung. 
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